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Sehr geehrte Mandanten,

in der Praxis ist es ein oft übersehenes Problem, dass freige-

bige Zuwendungen jenseits der persönlichen Freibeträge der Schen-

kungsteuer unterliegen. Gerade wenn kein verwandtschaftliches Ver-

hältnis besteht, gibt es nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Dieser

gilt auch für nichteheliche Lebensgemeinschaften. Da kann dann schon

mal Schenkungsteuer anfallen. Umso interessanter daher eine Ent-

scheidung des FG Hamburg vom 12.6.2018 (Az: 3 K 77/17).

Vereinfacht gesagt ging es dabei um Folgendes: Ein Mann hatte seine

Freundin mit auf eine fünfmonatige Weltreise in der Luxuskabine eines

schicken Kreuzfahrtschiffes genommen. Die Kosten für den Spaß lagen

bei rund 500.000 Euro. Die Rechnung des Fiskus war einfach: Hinsicht-

lich der hälftigen Kosten sahen die Finanzbeamten eine Schenkung an

die Freundin, sodass ordentlich Schenkungsteuer anfallen sollte.

Das Gericht kam jedoch zu einem anderen Ergebnis. Zwar hat der Mann

seiner Freundin ein eigenes Forderungsrecht gegenüber dem Reisever-

anstalter eingeräumt. Dadurch ist die Dame jedoch nicht bereichert.

Die Zuwendung ist nämlich nicht freigebig, weil sie ihn als Gegen-

leistung ja schließlich auch begleiten muss! Die "Mitnahme" auf den

Luxusdampfer ist daher mangels Bereicherung keine Schenkung. Nach

Auffassung des Gerichts ist durch das Erleben der Reise keine Vermö-

gensmehrung eingetreten, denn die Begleitung erschöpft sich vielmehr

auf den gemeinsamen Konsum des Luxustrips.

Anders verhält es sich beim Konsum unserer Steuertipps. Diese haben

für Sie definitiv einen Bereicherungswert, jedoch ebenfalls ohne Schen-

kungsteuerbelastung.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team vom Steuerbüro

Andreas Fiedler
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.10.

�� Umsatzsteuer

�� Lohnsteuer

�� Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.10. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2018

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Oktober 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.10.2018.

Anmerkung: In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der 31.10.2018 ein Feiertag (Refor-

mationstag). Aus diesem Grund sind die Sozialversicherungsbeiträge 

für Oktober in diesen Bundesländern bereits bis zum 26.10.2018 (Frei-

tag) zu zahlen. Die Beitragsnachweise müssen bis zum 24.10.2018 

(Mittwoch) vorliegen.

Ehe für alle: Splittingtarif rückwirkend für alle Jahre 
seit 2001 

Eingetragenen Lebenspartnern, die ihre Lebenspartnerschaft in eine 

Ehe haben umwandeln lassen, kann rückwirkend ab dem Zeitpunkt der 

Begründung der Lebenspartnerschaft der für Eheleute vorgesehene 

Splittingtarif zu gewähren sein. Dies jedenfalls meint das Finanzgericht 

(FG) Hamburg, das gegen sein entsprechendes Urteil allerdings die Re-

vision zum Bundesfinanzhof zugelassen hat.

Die Kläger hatten nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Eingetrage-

ne Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz) am 01.08.2001 

im Jahr 2001 eine Lebenspartnerschaft begründet, die sie nach Inkraft-

treten des Eheöffnungsgesetzes (EheöffnungsG) im November 2017 in 

eine Ehe umwandelten. Nach der gesetzlichen Regelung ist der Tag der 

Begründung der Lebenspartnerschaft nach der Umwandlung in eine 

Ehe für die Rechte und Pflichten der Partner maßgeblich.

Weil die Zusammenveranlagung nach dem Splittingtarif in vielen Fäl-

len zu einer Verringerung der Steuerlast führt, beantragten die Kläger 

die für Eheleute vorgesehene Zusammenveranlagung nachträglich für 

alle Jahre seit Beginn ihrer Lebenspartnerschaft, also ab 2001. Weil bei-

de Partner bis in das Jahr 2012 bereits mit bestandskräftigen Beschei-

den jeweils einzeln zur Einkommensteuer veranlagt worden waren, 

lehnte das Finanzamt die – rückwirkende – Zusammenveranlagung ab. 

Dem ist das FG Hamburg nicht gefolgt und hat der Klage stattge-

geben. Das EheöffnungsG bestimme in Artikel 3 Absatz 2, dass nach 

der Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe für die Rech-

te und Pflichten der Lebenspartner der Tag der Begründung der Le-

benspartnerschaft maßgebend sei. Nach der Umwandlung seien die 

Lebenspartner so zu stellen, als ob sie am Tag der Begründung der Le-

benspartnerschaft geheiratet hätten.

Das EheöffnungsG sei ein außersteuerliches Gesetz und damit grund-

sätzlich geeignet, ein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 

1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung darzustellen, das eine Änderung 

der bestandskräftigen Einkommensteuerbescheide ab 2001 rechtferti-

ge. Diese Rückwirkung sei direkt aus Artikel 3 Absatz 2 EheöffnungsG 

herzuleiten. Die Bestandskraft sei kein derart tragendes Prinzip des 

Rechts, dass eine Änderung bestandskräftiger Bescheide infolge einer 

Gesetzesänderung in jedem Fall einer ausdrücklichen gesetzlichen An-

ordnung der Rückwirkung bedürfe. 

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 31.07.2018, 1 K 92/18, nicht 

rechtskräftig

Grundsteuerreform: Finanzamts-Adressdaten nicht 
aktuell

Unabhängig von dem jeweiligen Reformmodell müssen bei der Re-

form der Grundsteuer noch weitere Parameter beachtet werden. Dazu 

zählen nach Angaben der Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 

19/3821) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/3623) 

auch die Adressdaten in den Datenbeständen der Finanzämter. Diese 

Adressdaten seien überwiegend nicht aktuell.
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Grund dafür sei, dass die Datenbestände seit der letzten Hauptfest-

stellungszeitpunkt (alte Länder 1964, neue Länder 1935) nur anlass-

bezogen wie zum Beispiel bei einem Eigentümerwechsel bearbeitet 

worden seien.

Aufgrund eines Verfassungsgerichtsurteils muss bis 31.12.2019 eine 

Neuregelung der Grundsteuer erfolgen. Dazu sei inzwischen eine 

Bund- und länderoffene Arbeitsgruppe für mehrere Arbeitsbereiche 

geschaffen worden, geht aus der Antwort der Regierung hervor. 

Deutscher Bundestag, PM vom 23.08.2018

Solidaritätszuschlag ist bei Hinterziehung zu  
verzinsen

Hinterzogener Solidaritätszuschlag ist nach § 235 Abgabenordnung 

(AO) zu verzinsen. Die Verzinsung ist auch nicht verfassungswidrig. 

Dies hat das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg entschieden. Der 

Solidaritätszuschlag sei eine (Zuschlag-)Steuer und damit eine Steuer 

im Sinne des § 235 AO.

Der Kläger wendet sich gegen die Festsetzung von Hinterziehungszin-

sen auf den Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer für die Jahre 

2001 bis 2010. Er entrichtete aufgrund einer Selbstanzeige den für die 

genannten Jahre entstandenen, von ihm hinterzogenen Solidaritätszu-

schlag nach. Der Beklagte setzte Zinsen auf den hinterzogenen Solida-

ritätszuschlag für die Jahre 2001 bis 2010 nach § 235 AO fest.

Laut FG hat der Beklagte den Kläger zutreffend zur Zahlung von Hin-

terziehungszinsen auf den Solidaritätszuschlag für die Jahre 2001 bis 

2010 verpflichtet. Denn die Voraussetzungen des § 235 Absatz 1 AO 

lägen vor. Danach seien hinterzogene Steuern von demjenigen zu ver-

zinsen, zu dessen Vorteil die Steuern hinterzogen worden sind. Vor-

liegend habe der Kläger, was zwischen den Beteiligten nicht im Streit 

steht, den von ihm zu entrichtenden Solidaritätszuschlag in den Jahren 

2001 bis 2010 vorsätzlich verkürzt. Der „Soli“ sei eine Steuer im Sin-

ne des § 235 AO, der demzufolge zu verzinsen sei, wenn er verkürzt 

wurde. 

Der Begriff der Steuer werde für den Anwendungsbereich der AO als 

Geldleistung definiert, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere 

Leistung darstellt und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen 

zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt wird, bei denen der Tat-

bestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Diese 

Kriterien erfülle der Solidaritätszuschlag. Der Charakter des „Soli“ als 

Ergänzungsabgabe stehe dieser Einordnung nicht entgegen. Eine Er-

gänzungsabgabe sei nach der insoweit maßgeblichen Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts eine Steuer vom Einkommen (Be-

schluss vom 09.02.1972, 1 BvL 16/69; allgemein bekräftigt durch Be-

schluss vom 08.09.2010, 2 BvL 3/10). Das werde durch den Wortlaut 

der Regelung der Ertragshoheit in Artikel 106 Absatz 1 Grundgesetz be-

stätigt, wonach der Ertrag der Finanzmonopole und das Aufkommen 

der folgenden „Steuern“ dem Bund zustehen soll und sodann unter Nr. 

6 die Ergänzungsabgabe aufgeführt wird.

Die gegen diese Auslegung vom Kläger geäußerten verfassungsrecht-

lichen Bedenken überzeugten das FG nicht. Insbesondere komme kein 

Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 2 GG in Betracht. Artikel 103 Absatz 

2 GG garantiere die Gesetzesbestimmtheit der staatlichen Strafge-

walt. Bei der hier in Rede stehenden Festsetzung von Zinsen aufgrund 

§ 235 AO handele es sich aber ersichtlich nicht um eine Strafcharakter 

tragende Maßnahme. Vielmehr bezwecke die Festsetzung der Hinter-

ziehungszinsen ebenso wie die nachträgliche Erhebung der hinterzoge-

nen Steuern die Gleichmäßigkeit der Besteuerung, indem der Vorteil 

ausgeglichen wird, der in der verspäteten Zahlung der hinterzogenen 

Steuern liegt.

Der Kläger hat gegen das Urteil des FG Nichtzulassungsbeschwer-

de eingelegt. Diese hat der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 

03.05.2017 als unbegründet zurückgewiesen.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25.11.2016, 1 K 9084/15, 

rechtskräftig



Oktober 2018

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 6

Arbeitnehmerbesteuerung: Abgrenzung zwischen 
Bar- und Sachlohn bei Gewährung von Kranken- 
versicherungsschutz durch Arbeitgeber

Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz ist in Höhe der Ar-

beitgeberbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund des 

Arbeitsvertrags ausschließlich Versicherungsschutz, nicht aber eine 

Geldzahlung verlangen kann. Demgegenüber wendet der Arbeitgeber 

Geld und keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der Bedingung 

zahlt, dass der Arbeitnehmer mit einem vom ihm benannten Unter-

nehmen einen Versicherungsvertrag schließt. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof (BFH) mit zwei Urteilen entschieden.

Die Frage, ob Bar- oder Sachlohn vorliegt, ist für die Freigrenze des § 

8 Absatz 2 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erheblich. 

Danach sind Sachbezüge bis 44 Euro im Kalendermonat steuerfrei. 

Für die Abgrenzung von Bar- und Sachlohn ist der auf Grundlage der 

arbeitsvertraglichen Vereinbarungen zu ermittelnde Rechtsgrund des 

Zuflusses entscheidend.

Im Fall VI R 13/16 schloss der Arbeitgeber des Klägers als Versiche-

rungsnehmer für die Mitarbeiter des Unternehmens bei zwei Versiche-

rungen (Gruppen-)Zusatzkrankenversicherungen für Vorsorgeuntersu-

chungen, stationäre Zusatzleistungen sowie Zahnersatz ab. Die für den 

Versicherungsschutz des Klägers vom Arbeitgeber gezahlten monat-

lichen Beträge blieben unter der Freigrenze des § 8 Absatz 2 Satz 11 

EStG. Der BFH bestätigte das Vorliegen von Sachlohn.

In der Sache VI R 16/17 informierte die Klägerin in einem „Mitarbeiter-

aushang“ ihre Arbeitnehmer darüber, ihnen zukünftig eine Zusatzkran-

kenversicherung über eine private Krankenversicherungsgesellschaft 

anbieten zu können. Mitarbeiter nahmen das Angebot an und schlos-

sen unmittelbar mit der Versicherungsgesellschaft private Zusatzkran-

kenversicherungsverträge ab. Die Versicherungsbeiträge wurden von 

den Mitarbeitern direkt an die Versicherungsgesellschaft überwiesen. 

Hierfür erhielten sie monatliche Zuschüsse von der Klägerin auf ihr 

Gehaltskonto ausgezahlt, die regelmäßig unter der Freigrenze des § 

8 Absatz 2 Satz 11 EStG blieben. Nach dem Urteil des BFH handelt es 

sich um Barlohn. Ein Sachbezug liege nur vor, wenn auch ein arbeits-

rechtliches Versprechen erfüllt wird, das auf Gewährung von Sachlohn 

gerichtet ist. Die Klägerin hatte ihren Arbeitnehmern letztlich nur den 

Kontakt zu dem Versicherungsunternehmen vermittelt und bei Ver-

tragsschluss einen Geldzuschuss versprochen. Damit hatte sie ihren 

Arbeitnehmern – anders als im Fall VI R 13/16 – keinen Versicherungs-

schutz zugesagt.

Die differenzierende Betrachtung des BFH verdeutlicht laut Gericht 

die für die Arbeitgeber bestehende Gestaltungsfreiheit. Entscheidet 

sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitnehmern – wie im ersten Fall 

– unmittelbar Versicherungsschutz zu gewähren, liege zwar einerseits 

begünstigter Sachlohn vor, andererseits sei das Potential für weitere 

Sachbezüge angesichts der monatlichen Freigrenze von höchstens 

44 Euro erheblich eingeschränkt. Denn jegliche Überschreitung der 

Freigrenze führe zum vollständigen Entfallen der Steuerfreiheit. Die-

sem Risiko könne der Arbeitgeber dadurch begegnen, dass er seinen 

Arbeitnehmern – wie im zweiten Fall – lediglich einen (von vornherein 

steuerpflichtigen) Zuschuss unter der Bedingung zahlt, dass diese eine 

eigene private Zusatzkrankenversicherung abschließen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.06.2018, VI R 13/16 sowie Urteil vom 

04.07.2018, VI R 16/17

Tankgutscheine des Arbeitgebers: Sachbezug fließt 
bei Erhalt zu

Das Finanzgericht (FG) Sachsen hat sich mit der Anwendung der 

44-Euro-Freigrenze auseinandergesetzt, die bei  Vorliegen von Sach-

zuwendungen anzuwenden ist. Wie das FG entschieden hat, handelt 

es sich bei Tankgutscheinen, die der Arbeitgeber bei einer Mineralöl-

gesellschaft kauft und den Arbeitnehmern zuwendet, um Sachbezüge. 

Dies teilt der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt 

mit.

Er führt weiter aus, die Sichtweise des FG entspreche der Verwal-

tungsauffassung. Auch Gutscheine über einen in Euro lautenden 

Höchstbetrag für Bezug von Waren seien lohnsteuerlich als Sachbezug 

einzuordnen. Unter den Voraussetzungen des § 8 Absatz 2 Satz 11 Ein-

kommensteuergesetz blieben Sachbezüge bis zu 44 Euro im Kalender-

monat steuerfrei; insoweit handele es sich um eine Freigrenze.

Würden dem Arbeitnehmer Tankgutscheine über einen Höchstbetrag 

von 44 Euro für mehrere Monate im Voraus zugewendet, sei dem Mit-

arbeiter der gesamte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine und 

Angestellte
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nicht erst bei Einlösung des jeweiligen Gutscheines an der Tankstelle 

zugeflossen. Dies gelte nach Ansicht des FG Sachsen selbst dann, wenn 

der Arbeitnehmer nach schriftlichen Vorgaben des Arbeitgebers in ei-

nem Merkblatt zum Einlösen der Gutscheine „pro Monat immer nur 

einen Gutschein im Gesamtwert von maximal 44 Euro einlösen“ darf. 

Damit werde der Grenzbetrag im Übergabemonat überschritten und 

der gesamte Gutscheinwert sei steuerpflichtig abzurechnen.

Auch diese Rechtsauslegung entspricht laut Steuerberaterverband 

Niedersachsen Sachsen-Anhalt der Verwaltungsauffassung. Danach 

erfolge der Arbeitslohnzufluss bei einem Gutschein, der bei einem 

Dritten einzulösen ist, mit Hingabe des Gutscheins.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom 

05.07.2018 zu Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 09.01.2018, 3 K 

511/17, rechtskräftig

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei  
Gehaltsumwandlung

Eine pauschale Lohnversteuerung von Zuschüssen des Arbeitgebers 

zu Fahrtkosten und Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Inter-

netnutzung ist nur zulässig, wenn diese Leistungen zusätzlich zum 

ursprünglich vereinbarten Bruttolohn erbracht werden. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger hatte 2011 mit seinen unbefristet angestellten Arbeitneh-

mern neue Lohnvereinbarungen getroffen und sich darin verpflichtet, 

einen Zuschuss für die Nutzung des Internets und für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte zu leisten. Der Zuschuss sollte nicht unter 

den Freiwilligkeitsvorbehalt fallen. Der Bruttoarbeitslohn wurde zu-

gleich jeweils um den Zuschussbetrag reduziert. 2014 traf der Kläger 

mit seinen Arbeitnehmern eine Änderungsvereinbarung, wonach die 

Zuschüsse rein freiwillig geleistet wurden.

Das beklagte Finanzamt meinte, dass die vom Kläger für die geleis-

teten Zuschüsse durchgeführte Lohnsteuerpauschalierung zu Unrecht 

erfolgt sei und erließ einen Lohnsteuerhaftungs- und Nachforderungs-

bescheid. Eine Pauschalierung komme nur dann in Betracht, wenn die 

Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt 

würden. Im Streitfall lägen hingegen schädliche Gehaltsumwandlun-

gen vor.

Die dagegen gerichtete Klage ist ohne Erfolg geblieben. Das Gericht 

hat die Pauschalbesteuerung der geleisteten Zuschüsse abgelehnt und 

zur Begründung ausgeführt, dass die beiden relevanten Lohnbestand-

teile nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt 

worden seien. Für die Jahre 2011 bis 2013 scheitere eine Pauschalver-

steuerung bereits daran, dass den betroffenen Arbeitnehmern ein ar-

beitsrechtlicher Anspruch auf die fraglichen Leistungen zugestanden 

habe. In der ersten Änderungsvereinbarung aus dem Jahr 2011 sei aus-

drücklich vereinbart worden, dass die Zuschüsse nicht unter den Frei-

willigkeitsvorbehalt fallen.

Ab dem Jahr 2014 hätten die Arbeitnehmer wegen der neu getroffe-

nen Freiwilligkeitsvereinbarung zwar keinen Rechtsanspruch auf die 

Leistung der Zuschüsse gehabt. Der Pauschalbesteuerung stehe aber 

entgegen, dass gegenüber der ursprünglichen Lohnvereinbarung kein 

„Mehr“ an Arbeitslohn hinzugekommen sei.

Das Kriterium der Freiwilligkeit sei für die Anwendung der Pauschal-

besteuerung nicht allein entscheidend. Es müsse eine Zusatzleistung 

zum bisherigen Arbeitslohn hinzukommen. Mit dem Tatbestandsmerk-

mal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ solle die Um-

wandlung von Arbeitslohn in pauschal besteuerte Leistungen ausge-

schlossen werden. Im Streitfall sei im Jahr 2014 eine Umwandlung von 

verbindlichen in freiwillige zweckgebundene Zusatzleistungen erfolgt. 

Es sei offenbar bezweckt worden, eine günstigere steuerliche Behand-

lung des bereits vereinbarten Arbeitslohns zu erreichen. Es handele 

sich daher um eine für die Pauschalbesteuerung (schädliche) Gehalts-

umwandlung.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das FG hat die Revision zum 

Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.05.2018, 11 K 3448/15 H (L), 

nicht rechtskräftig
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Rentenversicherung: Die Kindererziehungszeit kann 
auch der Großmutter Rente bringen

In Ausnahmefällen können auch Großmütter Anspruch auf die Be-

rücksichtigung von Kinderziehungszeiten („Babyjahren“) in der gesetz-

lichen Rentenversicherung haben. Dies dann, wenn „Intensität und 

Ausmaß der noch vorhandenen Beziehungen zu den leiblichen Eltern“ 

in den ersten Lebensjahren des Kindes nur punktuell vorhanden waren. 

Dazu das Hessische Landessozialgericht: Mit Blick auf die besonderen, 

zum Teil höchst sensiblen interfamiliären Verbindungen und (Gesamt-)

Beziehungen kommt der Prüfung eine besondere Bedeutung zu, wenn 

ein Kind im Haushalt von seiner Großmutter aufwächst.“ Maßgeblich 

sei, wer sich aus der Sicht eines neutralen Betrachters als „wesentliche 

Bezugsperson“ für das Kind darstelle und als der-/diejenige anzusehen 

ist, wer über die wesentlichen erzieherischen und fürsorglichen Frage-

stellungen entscheide und diese auch erfülle. 

Hier wurde der Großmutter eines Enkelkindes das Babyjahr gutge-

schrieben, da sich die Mutter nur „punktuell“ um ihr Kind gekümmert 

hatte und auch offen zugab, dass es kein „Wunschkind“ gewesen sei. 

Für die Frau aber besonders bedeutsam war, dass sie durch die Berück-

sichtigung ihrer Fürsorge als Kindererziehungszeit die für eine Rente 

wegen Schwerbehinderung notwendige erforderliche Vorversiche-

rungszeit von 35 Jahren nachweisen konnte.

Hessisches LSG, L 2 R 8/14 vom 16.09.2014

An Diabetes erkrankte Erstklässlerin hat Anspruch 
auf vorläufige Schulbegleitung 

Eine sechsjährige, an Diabetes erkrankte Erstklässlerin hat zumindest 

für die Übergangsphase bis zu den Herbstferien einen Anspruch auf 

eine Schulbegleitung, um die notwendige Behandlung ihres Diabetes-

leidens sicherzustellen. Dies stellt das Sozialgericht (SG) Detmold klar.

Die Antragstellerin leidet seit 2015 an einem Diabetes Mellitus Typ 1. 

Sie ist mit einer Insulinpumpe versorgt und trägt ein Gerät zur kon-

tinuierlichen Gewebezuckermessung. Schwankungen des Blutzucker-

spiegels erfordern ein häufiges Messen und anschließendes Eingreifen, 

um (lebensgefährliche) Unterzuckerungen zu vermeiden. Die Antrags-

gegnerin bewilligte nur für acht Stunden pro Woche die Kostenüber-

nahme für eine Schulbegleitung, da nur in bestimmten Situationen 

(zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme und bei körperlicher Betäti-

gung) eine besondere Beobachtung notwendig sei.

Das SG Detmold vertritt eine andere Meinung. Auch wenn langfristig 

kein Anspruch auf eine Begleitung während der gesamten Schulzeit 

bestehe, müsse in der Übergangsphase für den Schulbesuch inclu-

sive Pausen und für andere schulische Veranstaltungen eine Einglie-

derungshilfe zur Verfügung gestellt werden. Der exakte Umfang der 

notwendigen Begleitung sei zwar noch genau zu ermitteln. Dennoch 

könne vorerst nur durch eine andauernde Beobachtung und Unterstüt-

zung des Kindes ein gefahrloser Schulbesuch ermöglicht werden. Zu 

berücksichtigen war nach laut SG Detmold auch, dass die bewilligte 

Leistung nicht „am Stück“ erbracht werden kann, sondern mehrere 

Einsätze während der Schulzeit erforderlich würden. Die Möglichkei-

ten, hierfür geeignetes Personal zu finden, seien begrenzt.

Der Anspruch bestehe unabhängig vom Einkommen und Vermögen 

der Antragstellerin und ihrer Eltern, da es sich um eine Hilfe zu einer 

angemessenen Schulbildung handelt. Allerdings sei die Kostenüber-

nahme für eine Eingliederungshilfe während der Randstundenbetreu-

ung und der Betreuungszeiten im offenen Ganztag nicht möglich, da es 

sich hierbei nicht um Zeiten handele, die unmittelbar mit dem Schul-

besuch verknüpft sind. Ferner müsse für die Zeit nach den Herbstferien 

noch genau geprüft werden, ob und gegebenenfalls in welchem Um-

fang eine Weiterbewilligung der Schulbegleitung erforderlich ist. Dabei 

würden auch die Erfahrungen, die sich aus der bisherigen Betreuung 

ergeben, zu berücksichtigen sein.

Sozialgericht Detmold, Beschluss vom 24.08.2018, S 11 SO 221/18 ER, 

nicht rechtskräftig

Kindergeld: Approbation des Kindes muss nicht  
entgegenstehen

Für ein Kind, das sein Medizinstudium erfolgreich mit der Ärztlichen 

Prüfung abgeschlossen hat, kann dennoch weiterhin ein Anspruch 

auf Kindergeld bestehen, wenn es eine Qualifizierung zum Facharzt 

anstrebt und sich insofern in der Übergangszeit zwischen zwei Aus-

bildungsabschnitten befindet. Dies zeigt ein vom Finanzgericht (FG) 

Thüringen entschiedener Fall.

Familie und 
Kinder
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Der Kläger erhielt für seinen 1991 geborenen Sohn, der Medizin studier-

te, laufend Kindergeld. Nachdem dieser sein 25. Lebensjahr vollendet 

hatte, überprüfte die Beklagte die Kindergeldfestsetzung. Der Kläger 

teilte ihr unter Vorlage des Arbeitsvertrages mit, dass sein Sohn seit 

dem 01.02.2016 als Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Neurochi-

rurgie in Vollbeschäftigung angestellt ist. Die Ärztliche Prüfung hatte 

der Sohn des Klägers im November 2015 bestanden. Die Beklagte hob 

daraufhin die Kindergeldfestsetzung für den Zeitraum vom 01.12.2015 

bis 30.04.2016 auf und forderte das überzahlte Kindergeld vom Kläger 

zurück. Der Kläger griff die Aufhebung der Kindergeld-Festsetzung für 

die Monate Dezember 2015 bis Januar 2016 an. Er führte an, sein Sohn 

habe sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnit-

ten befunden, weil die Qualifizierung zum Facharzt eine Ausbildung 

darstelle.

Das FG Thüringen gab der Klage statt. Entgegen Abschnitt 15.10 Absatz 

12 der Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommensteuer-

gesetz (2017), wonach die Ausbildung zum Arzt mit dem Bestehen der 

Ärztlichen Prüfung endet, sei der Anspruch auf Kindergeld im streitigen 

Zeitraum nicht ausgeschlossen. Zwar habe der Sohn des Klägers mit 

dem Bestehen der Ärztlichen Prüfung ein Erststudium im Sinne des § 

32 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) abgeschlossen. Bis 

zur Aufnahme der Assistenzarzttätigkeit in Vollzeit habe er sich aber 

nach § 32 Absatz 4 Nr. 2b EStG in einer Übergangszeit zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten befunden, weil dessen Qualifizierung zum 

Facharzt als integraler Bestandteil des angestrebten Berufsziels Neu-

rochirurg anzusehen und insoweit die erstmalige Berufsausbildung 

nach § 32 Absatz 4 Nr. 2a EStG noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Finanzgericht Thüringen, Urteil vom 27.03.2018, 2 K 308/17

Zur Anfechtbarkeit einer Kindergeld-Ablehnung

Wer in Bezug auf das Kindergeld einen Ablehnungsbescheid der Fa-

milienkasse erhält, kann dagegen Einspruch einlegen. Voraussetzung 

ist, dass der Einspruch innerhalb der einmonatigen Rechtsbehelfsfrist 

eingelegt wird. Gerade in Kindergeldfällen scheint es jedoch häufig 

der Fall zu sein, dass die Einspruchsfrist versäumt wird. Selbst wenn 

jedoch der Ablehnungsbescheid für das Kindergeld definitiv zu Unrecht 

ergangen ist, ist ein Einspruch nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist nicht 

mehr möglich. Im schlimmsten Fall muss dann bis auf weiteres auf das 

Kindergeld verzichtet werden, da der Bescheid nicht mehr änderbar ist.

Das FG Schleswig-Holstein hat jedoch klargestellt, dass im Falle einer 

unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung die generelle Einspruchsfrist von 

einem Jahr gilt. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist dabei bereits dann un-

richtig ist, wenn sie in einer der gemäß § 356 Abs. 1 AO wesentlichen 

Aussagen unzutreffend oder derart unvollständig oder missverständ-

lich gefasst ist, dass hierdurch bei einer objektiven Betrachtung die 

Möglichkeit zur Fristwahrung gefährdet erscheint. 

Im Urteilsfall war zwar eine Rechtsbehelfsbelehrung gegeben, jedoch 

hielt das Gericht diese für missverständlich. Auszugsweise lautet die 

Rechtsbehelfsbelehrung wie folgt: „ (…) Der Einspruch ist bei der Fa-

milienkasse X mit Sitz in Y-Stadt schriftlich einzureichen, dieser elek-

tronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. (…)“ 

Wie es tatsächlich üblich ist, enthielt jedoch die Rechtsbehelfsbeleh-

rung keine konkrete Postanschrift der Familienkasse.

Der Bescheid selbst enthielt zwar eine Postanschrift, allerdings laute-

te diese auf die Familienkasse X mit Sitz in Z-Stadt, welche mit der 

Besucheradresse übereinstimmte. Eine Adresse der Familienkasse in 

Y-Stadt war im Bescheid nicht zu finden. 

In der Tatsache, dass die Rechtsbehelfsbelehrung jedoch auffordert, 

sich an Y-Stadt zu wenden, ohne dass der Ablehnungsbescheid zum 

Kindergeld eine Adresse aus Y-Stadt bereithält, sondern lediglich 

eine Adresse einer anderen Gemeinde, erkannte das erstinstanzliche 

Finanzgericht eine derart gravierende Unklarheit, welche insgesamt 

zu einer widersprüchlichen und damit objektiv unrichtigen Rechts-

behelfsbelehrung führt – und damit auch zu einer verlängerten Ein-

spruchsfrist von einem Jahr. 

FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.03.2018, 1 K 205/15
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Unrenoviert übergebene Wohnung: Mieter muss trotz 
„Renovierungsvereinbarung“ mit Vormieter keine 
Schönheitsreparaturen vornehmen

Eine Formularklausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder reno-

vierungsbedürftig übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen 

ohne angemessenen Ausgleich auferlegt, ist auch dann unwirksam, 

wenn der Mieter sich durch zweiseitige Vereinbarung gegenüber dem 

Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Wohnung vor-

zunehmen. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Der Beklagte war von Januar 2009 bis Ende Februar 2014 Mieter einer 

Wohnung der Klägerin, die ihm bei Mietbeginn in nicht renoviertem 

Zustand und mit Gebrauchsspuren der Vormieterin übergeben wor-

den war. Der von der Klägerin verwendete Formularmietvertrag sah 

vor, dass die Schönheitsreparaturen dem Mieter oblagen. Am Ende der 

Mietzeit führte der Beklagte Schönheitsreparaturen durch, die die Klä-

gerin als mangelhaft ansah und deshalb durch einen Malerbetrieb für 

rund 800 Euro nacharbeiten ließ. Wegen dieses Betrages begehrt die 

Klägerin – unter Verrechnung anderer zwischen den Parteien geltend 

gemachten Forderungen – Schadenersatz wegen nicht beziehungswei-

se mangelhaft durchgeführter Schönheitsreparaturen. 

Der Beklagte hat sich auf die Rechtsprechung des BGH (vgl. etwa Ur-

teil vom 18.03.2015, VIII ZR 185/14) berufen, wonach eine Formular-

klausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder renovierungsbedürftig 

übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen ohne angemesse-

nen Ausgleich auferlegt, gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nr. 1 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) unwirksam ist. 

Die Klägerin meinte dagegen, diese Rechtsprechung könne hier mit 

Rücksicht auf eine zwischen dem Beklagten und der Vormieterin im 

Jahr 2008 getroffene „Renovierungsvereinbarung“ keine Anwendung 

finden. In dieser Vereinbarung hatte der Beklagte von der Vormieterin 

einige Gegenstände übernommen, sich zur Zahlung eines nicht näher 

festgestellten Geldbetrages verpflichtet und sich zur Übernahme der 

Renovierungsarbeiten bereit erklärt. 

Die Klage hat in den Vorinstanzen Erfolg gehabt. Dabei hat das Beru-

fungsgericht seine Entscheidung auf die Erwägung gestützt, angesichts 

der Vereinbarung zwischen dem Beklagten und der Vormieterin sei es 

interessengerecht, den Beklagten so zu behandeln, als habe ihm die 

Klägerin die Mietsache im renovierten Zustand übergeben.

Der BGH hat das Berufungsurteil aufgehoben und entschieden, dass 

eine Formularklausel, die dem Mieter einer unrenoviert oder reno-

vierungsbedürftig übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen 

ohne angemessenen Ausgleich auferlegt auch dann unwirksam ist, 

wenn der Mieter sich durch zweiseitige Vereinbarung gegenüber dem 

Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in der Wohnung vor-

zunehmen. 

Nach der Rechtsprechung des BGH hält die formularvertragliche Über-

wälzung der nach der gesetzlichen Regelung (§ 535 Absatz 1 Satz 2 

BGB) den Vermieter treffenden Verpflichtung zur Vornahme laufender 

Schönheitsreparaturen im Fall einer dem Mieter unrenoviert oder re-

novierungsbedürftig überlassenen Wohnung der Inhaltskontrolle am 

Maßstab des § 307 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Nr. 1 BGB nicht stand, 

sofern der Vermieter dem Mieter keinen angemessenen Ausgleich 

gewährt, der ihn so stellt, als habe der Vermieter ihm eine renovierte 

Wohnung überlassen. Denn eine solche Vornahmeklausel verpflichte 

den Mieter zur Beseitigung sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormie-

ters und führe dazu, dass der Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren 

oder gegebenenfalls in einem besseren Zustand zurückgeben müsste, 

als er sie selbst vom Vermieter erhalten hat. 

Diese Grundsätze bleiben nach Ansicht des BGH auch dann anwend-

bar, wenn der betreffende Mieter sich wie hier durch zweiseitige 

Vereinbarung gegenüber seinem Vormieter zur Vornahme von Reno-

vierungsarbeiten in der Mietwohnung verpflichtet hat. Denn eine der-

artige Vereinbarung sei in ihren Wirkungen von vornherein auf die sie 

treffenden Parteien, also den Mieter und den Vormieter, beschränkt. 

Sie vermöge deshalb keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der im Miet-

vertrag zwischen Vermieter und neuem Mieter enthaltenen Verpflich-

tungen zu nehmen; insbesondere nicht dergestalt, dass der Vermieter 

so gestellt würde, als hätte er dem neuen Mieter eine renovierte Woh-

nung übergeben. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.08.2018, VIII ZR 277/16

Immobilien-
besitzer
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Ungenehmigte Untervermietung von Wohnraum 
kann Räumungspflicht begründen

Wer ausstehende Miete für die ungenehmigte Untervermietung von 

Wohnraum zu heftig einfordert, kann diesen verlieren. Dies zeigt ein 

vom Amtsgericht (AG) München entschiedener Fall. Es verurteilte ei-

nen Unternehmer zur Herausgabe einer Einzimmerwohnung im Mün-

chener Bahnhofsviertel an seinen Vermieter.

Anfang 2016 mietete der beklagte Unternehmer besagte Wohnung, 

bestehend aus einem Zimmer, einer Kochnische und einem Bad mit 

WC nebst Kellerabteil zu einer Grundmiete von 1.300 Euro und Heiz-

kosten- und sonstigen Nebenkostenvorauszahlungen von 295 Euro an. 

Die klagende Vermieterin gibt an, dass der Beklagte selbst nach ihrem 

ausdrücklichen Hinweis, dass sie entsprechend der mietvertraglichen 

Vereinbarung keine Untervermietung dulde, die Wohnung unverändert 

weiter zum Preis von 150 Euro täglich an kuweitische Medizintouristen 

untervermietet habe. Der in anderer Wohnung lebende und arbeiten-

de Beklagte, der gewerblich arabische Medizintouristen unter ande-

rem durch die Vermietung von Limousinen und Immobilien betreut, 

bestritt, diese Wohnung an die Medizintouristen untervermietet zu 

haben. Im September 2016 ließ er sie mit Unterstützung eines Schlüs-

seldienstes öffnen, um seine Gäste, die ihm Geld schuldig waren, hin-

auszuwerfen. Diese Gäste aus den Arabischen Emiraten hatten seiner-

zeit die Polizei zu Hilfe gerufen, wobei sie angaben, dem Beklagten für 

zwei vorangegangene Monate bereits 7.500 Euro an Wohnungsmiete 

bezahlt und in den letzten beiden zwei Wochen mit 1.500 Euro in Miet-

rückstand geraten zu sein. Der Beklagte gibt demgegenüber an, dass 

es sich nur um Besucher, nicht aber um Untermieter gehandelt habe, 

die ihm Geld lediglich für die an sie vermietete Limousine schuldig ge-

blieben seien.  

Die erstattete Strafanzeige hatte dem Beklagten eine kurzzeitige Fest-

nahme und nachfolgend eine noch nicht rechtskräftige Verurteilung 

zu einer kleineren Geldstrafe wegen versuchter Nötigung eingetragen. 

Bereits im April 2015 war der Beklagte überdies wegen gewerblicher 

Untervermietung dreier Wohnungen gegen bis zu vierfach höherer 

Untermiete zu einem Bußgeld wegen unterlassener Anmeldung eines 

Gewerbes verurteilt worden. 

Der anstelle der nun unter unbekannter Adresse lebenden und damit 

für eine Vernehmung unerreichbaren Medizintouristen einvernomme-

ne Polizeibeamte bestätigte den oben zitierten Inhalt der damals von 

ihm mit Dolmetscher gefertigten Zeugenvernehmung der Touristen. 

Der vom Beklagten als damalige Begleitperson benannte Zeuge hin-

gegen erklärte, dass es nur um Forderungen aus einem Autoverleih 

gegangen sein soll. 

Die zuständige Richterin am AG München glaubte dem unsicher auf-

tretenden Zeugen des Beklagten nicht, konnte keinen Grund erkennen, 

warum die Touristen gegenüber der Polizei hinsichtlich dem Grund der 

Mietforderung falsche Angaben gemacht haben sollten und gab der 

Klagepartei Recht. Zur Überzeugung des Gerichts stehe fest, dass der 

Beklagte an diese zwei Medizintouristen über einen längeren Zeitraum 

die streitgegenständliche Wohnung zu einem sehr hohen Preis, der 

den eigenen geschuldeten Mietzins deutlich überstiegen hat, vermie-

tet habe. Für eine solche Untervermietung habe der Beklagte keine Er-

laubnis und hätte auch keinerlei Anspruch auf Erteilung einer solchen 

Erlaubnis durch die Vermieterin gehabt, was er – aus seiner beruflichen 

Tätigkeit – auch sehr wohl wusste und die Vermietung deswegen zu 

verheimlichen versuchte. 

Ein solches Verhalten stelle eine erhebliche und schuldhafte, da vor-

sätzliche, Pflichtverletzung im Rahmen des Mietverhältnisses dar, be-

tont das AG München. Eine Abmahnung vor Vermietung an die zwei 

Medizintouristen aus Kuweit sei für die Wirksamkeit der ordentlichen 

Kündigung nicht erforderlich gewesen. Ein lediglich leicht fahrlässiges 

Versehen des Beklagten habe nicht vorgelegen. Eine Räumungsfrist 

war nach Ansicht des AG unter Abwägung aller relevanten Umstände 

nicht zu gewähren. Insbesondere seien hier die schwere Pflichtverlet-

zung und der Versuch, dies zu verschleiern, zu berücksichtigen. Zudem 

verfüge der Beklagte noch über eine weitere Wohnung in München, die 

ohnehin seinen Lebensmittelpunkt darstelle.

Amtsgericht München, Urteil vom 17.11.2017, 411 C 2150/17
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Investmentfonds-Datenbank: BaFin plant  
Erweiterung

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) plant eine 

Erweiterung der Investmentfonds-Datenbank.

Wie die Wirtschaftsprüferkammer mitteilt, sollen zukünftig neben den 

vertriebsberechtigten Publikums-Investmentvermögen auch alle an-

deren aktiven Investmentfonds angezeigt werden, die in Deutschland 

aufgelegt wurden, das heißt auch Spezial-AIF (Alternative Investment-

fonds) und Investmentvermögen, die nicht vertriebsberechtigt sind.

Die Änderungen sollen frühestens zum 01.10.2018 umgesetzt sein. 

Wirtschaftsprüferkammer, PM vom 24.08.2018

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen:  
Neues Schreiben des BMF

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben zu Mitteilungs-

pflichten bei Auslandsbeziehungen nach § 138 Absatz 2 und § 138b 

der Abgabenordnung (AO) in der Fassung des Steuerumgehungsbe-

kämpfungsgesetzes erlassen.

Nach dem Schreiben gilt die Textziffer 1.3.1.3 „150.000-Euro-Grenze“ 

des BMF-Schreibens zu diesen Mitteilungspflichten mit Wirkung vom 

01.01.2018 in der folgenden Fassung:

„Für die Ermittlung der 150.000-Euro-Grenze sind die Anschaffungs-

kosten aller – also auch mittelbarer – Beteiligungen im Sinne des § 138 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 AO zu berücksichtigen. Die Anschaffungskosten 

früher erworbener Beteiligungen sind ebenfalls in die Berechnung ein-

zubeziehen.

Der Erwerb oder die Veräußerung von börsennotierten Beteiligungen 

an einer Gesellschaft von weniger als einem Prozent muss trotz Über-

schreitens der 150.000-Euro-Grenze nicht mitgeteilt werden, wenn 

mit der Hauptgattung der Aktien der ausländischen Gesellschaft ein 

wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer Börse in einem EU-/

EWR-Staat oder an einer in einem anderen Staat nach § 193 Absatz 1 

Nr.2 und 4 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenen Börse stattfindet. 

Für die Ermittlung der Ein-Prozent-Grenze sind die gehaltenen Betei-

ligungen zu berücksichtigen. Wird die 150.000-Euro-Grenze mittels 

börsennotiertem Erwerb beziehungsweise Veräußerung überschritten, 

sodass deshalb keine Meldepflicht besteht, und folgt darauf ein Erwerb 

beziehungsweise eine Veräußerung, der beziehungsweise die nicht un-

ter Satz 1 fällt, ist der vorangegangene börsennotierte Erwerb bezie-

hungsweise die Veräußerung hinsichtlich der 150.000-Euro-Grenze 

außer Betracht zu lassen.

Die aktuelle Liste der nach § 193 Absatz 1 Nr. 2 und 4 KAGB zugelas-

senen Börsen ist auf der Internetseite der BaFin abrufbar (derzeit: htt-

ps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungs-

entscheidung/WA/ae 080208 boersenInvG.html).“

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.07.2018, IV B 5 - S 

1300/07/10087

Trading mit Kryptowährungen: Gewinne können 
steuerfrei sein

Gewinne aus dem Trading mit Kryptowährungen können steuerfrei 

sein. Hierauf weist die Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. hin. Allerdings soll-

ten die Gewinne dem Finanzamt auf jeden Fall gemeldet werden, um 

nicht ungewollt den Tatbestand einer Steuerhinterziehung zu erfüllen, 

rät der Verein.

Er betont, dass es sich bei den Gewinnen aus dem Trading mit Kryp-

towährungen anders als bei Wertpapiergeschäften nicht um Einkünfte 

aus Kapitalvermögen handelt. Daher falle beim Traden keine Abgel-

tungssteuer an. Auch seien Kryptowährungen im Gegensatz zum Euro 

oder Dollar keine gesetzlichen Zahlungsmittel. 

Allerdings habe das Bundesfinanzministerium Bitcoins und alle ande-

ren Kryptowährungen als privates Geld eingestuft und mit „anderen 

Wirtschaftsgütern“ steuerlich gleichgestellt. Wird das virtuelle Wirt-

schaftsgut privat veräußert, falle dieser Vorgang gemäß dem Einkom-

mensteuergesetz nach § 23 unter die privaten Veräußerungsgeschäf-

te. Genau wie beim Verkauf eines Goldbarrens, eines Oldtimers oder 

eines Kunstwerks seien die Einkünfte in der Steuererklärung als sonsti-

ge Einkünfte in der Anlage SO zu vermerken. 

Als private Veräußerung gelten laut Lohnsteuerhilfe verschiedene Ar-

ten von Transaktionen, bei denen eine Kryptowährung jeweils in et-

was anderes getauscht wird. Folgende Transaktionen und nicht nur 

der reine Verkauf können steuerpflichtig sein: der Verkauf einer Kryp-

Kapital- 
anleger
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towährung und Rücktausch in Euro (oder in ein anderes gesetzliches 

Zahlungsmittel), der Umtausch einer Kryptowährung in eine andere 

Kryptowährung sowie die Bezahlung einer realen Ware oder Dienst-

leistung mit Kryptowährung. Würden zum Beispiel mit Bitcoins Ripple 

gekauft, sei der Tausch der Bitcoins als Verkauf in der Steuererklärung 

anzugeben und der Ankauf von Ripple zu dokumentieren, um den Start 

der Spekulationsfrist für den Ripple zu datieren und den Gewinn bei 

einem späteren Verkauf ermitteln zu können. 

Anleger kauften oftmals eine Kryptowährung zu verschiedenen Zeit-

punkten und unterschiedlichen Kursen an, hielten es in demselben 

Depot und veräußerten es statt auf einmal häppchenweise. Da die Ge-

winnermittlung und Ermittlung der Spekulationsfrist für alle Steuer-

zahler einheitlich geregelt ist, sei die so genannte FIFO-Methode (first 

in – first out) anzuwenden. Sie besage, dass die zuerst gekauften Coins 

zuerst verkauft werden. 

Um den steuerpflichtigen Gewinn zu ermitteln, sollte jeder Investor 

ein Transaktions-Tagebuch führen, rät die Lohnsteuerhilfe. Hier seien 

die Kryptowährung, ihr Anschaffungszeitpunkt, die Anschaffungsmen-

ge, der Anschaffungskurs und die Transaktionsgebühren sowie alle Ver-

äußerungsgeschäfte analog zur Anschaffung zu dokumentieren. Das 

Tagebuch könne dann als Nachweis dem Finanzamt vorgelegt werden. 

Der erzielte Gewinn errechne sich aus der Differenz zwischen dem 

Einkaufs- und Verkaufspreis der Kryptowährung abzüglich Werbungs-

kosten. Da die Kurse von Kryptowährungen stark schwankten, seien 

nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste beim Traden möglich. Diese 

dürften mit den Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften ver-

rechnet werden. Eine Verrechnung mit anderen Einkunftsarten scheide 

aus. Der Verlustabzug könne entweder im selben Jahr erfolgen oder 

alternativ mit zurückliegenden Gewinnen aus dem Vorjahr oder sogar 

künftigen Krypto-Gewinnen in den Folgejahren. 

In erster Linie entscheide die Haltedauer über die Steuerpflicht und in 

zweiter Linie die Höhe des Gewinns. Analog der privaten Veräußerung 

mobiler Gegenstände gilt laut Lohnsteuerhilfe für Kryptowährungen 

zum einen eine Spekulationsfrist von einem Jahr, zum anderen die Frei-

grenze von 600 Euro. Wird die Kryptowährung innerhalb eines Jahres 

gehandelt, fielen Steuern an, sofern der Gewinn 600 Euro oder mehr 

beträgt. Wer mit einem Cent über der Freigrenze liegt, müsse den Ge-

samtgewinn versteuern. Die Freigrenze beziehe sich auf alle privaten 

Veräußerungen eines Jahres und nicht nur auf die Kryptogewinne. 

Fielen Steuern an, sei der Gewinn wie das Regeleinkommen mit dem 

persönlichen Einkommensteuersatz plus Solidaritätszuschlag und Kir-

chensteuer zu versteuern. Fielen keine Steuern an, wirkten sich Verlus-

te und Gebühren steuerlich nicht aus. 

Ein Jahresgewinn bleibe folglich zum einen bis 599,99 Euro innerhalb 

der Spekulationsfrist komplett steuerfrei. Zum andern sei der Gewinn 

unabhängig von seiner Höhe absolut steuerfrei, wenn die Haltedauer 

der Kryptowährung von einem Jahr überschritten wurde. Wer steu-

erfrei Gewinne erzielen möchte, müsse seine Coins also mindestens 

zwölf Monate im Wallet belassen. 

Für das Minen, Partizipationszertifikate oder Lending Bots gölten übri-

gens andere Regeln als für das Traden, hebt die Lohnsteuerhilfe hervor. 

Würden Bitcoins beispielsweise während der Haltezeit über Lending 

Bots gegen Entgelt verliehen, erweitere sich die Spekulationsfrist auf 

zehn Jahre. 

Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., PM vom 31.07.2018
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Lkw-Mautsätze sollen erhöht werden

Ab dem 01.01.2019 sollen in Deutschland geänderte Mautsätze für Lkw 

gelten. Das sieht der von der Bundesregierung vorgelegte „Entwurf ei-

nes Fünften Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgeset-

zes“ (BT-Drs. 19/3930) vor. Ziel des Gesetzes ist laut Bundesregierung, 

die Mautsätze auf der Basis des Wegekostengutachtens 2018 bis 2022 

zu aktualisieren und eine rechtliche Grundlage für die Anlastung der 

Kosten der Lärmbelastung zu schaffen. Mit der Neuregelung sollen der 

Vorlage zufolge in den Jahren 2019 bis 2022 Mehreinnahmen in Höhe 

von 4,16 Milliarden Euro erzielt werden.

Wie die Regierung in der Begründung zu ihrem Gesetzentwurf schreibt, 

müssten sich entsprechend einer EU-Vorgabe die gewogenen durch-

schnittlichen Infrastrukturgebühren an den Baukosten und den Kosten 

für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des betreffenden Verkehrswe-

genetzes orientieren. Die jeweils geltenden Mautsätze würden durch 

wissenschaftlich fundierte Wegekostengutachten ermittelt. Das neue 

Wegekostengutachten decke den Zeitraum 2018 bis 2022 ab und ent-

halte auch Berechnungen zu den externen Kosten aus Luftverschmut-

zung und Lärmbelastung, die seit einer Änderung des EU-Rechts im 

Jahr 2011 zusätzlich angelastet werden könnten, heißt es in dem Ent-

wurf. Während die Kosten der Luftverschmutzung bereits seit dem 

01.01.2015 erhoben werden, sollen die Lärmbelastungskosten nun 

ergänzt werden.

Mit der Einführung von Gewichtsklassen sollen zudem zwei Ent-

schließungen des Bundestages umgesetzt werden. „Insbesondere im 

Hinblick auf leichtere Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht zwischen 7,5 und 18 Tonnen soll die Verursachergerechtigkeit 

im Vergleich zu den bisherigen Achsklassen weiter erhöht werden“, 

schreibt die Bundesregierung. Außerdem sei geplant, Elektro-Lkw von 

der Lkw-Maut zu befreien, um so den Markthochlauf für diese Fahr-

zeuge zu unterstützen. Diese Mautbefreiung solle in zwei bis drei Jah-

ren anhand der dann vorliegenden Marktgegebenheiten überprüft und 

entschieden werden, „ob und in welchem Umfang diese Fahrzeuge zur 

Finanzierung der Wegekosten herangezogen werden“.

Der Vorlage beigefügt sind auch die Stellungnahme des Bundesrates 

zu dem Gesetzentwurf und die Gegenäußerung der Bundesregierung. 

Darin lehnt die Regierung die von den Ländern vorgeschlagene Maut-

befreiung für „Müllfahrzeug im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-

sorge“ ebenso ab wie die Differenzierung der Mautsätze zwischen Tag 

und Nacht. Auch dem Vorschlag der Länderkammer, nur jene Elektro-

Lkw von der Maut zu befreien, deren Reichweite „unter ausschließli-

cher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 40 Kilo-

meter beträgt“, stößt bei der Bundesregierung der Vorlage zufolge auf 

Ablehnung. 

Aufgreifen will die Regierung hingegen Änderungsvorschläge zur 

Mautbefreiung von land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, die 

bislang „im geschäftsmäßigen Güterverkehr mit einer bauartbeding-

ten Höchstgeschwindigkeit von maximal 40 km/h“ mautbefreit sind. 

Vorgeschlagen wird eine Mautbefreiung für „land- oder forstwirt-

schaftliche Fahrzeuge, die für solche Zwecke eingesetzt werden, mit 

einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 60 km/h“.

Deutscher Bundestag, PM vom 24.08.2018

Nach § 14c UStG geschuldete Umsatzsteuer ist keine 
Betriebsausgabe 

Nach § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) geschuldete Umsatz-

steuerbeträge aus einer Tätigkeit, die ausschließlich zur Erstellung von 

Scheinrechnungen diente, sind nicht als (nachträgliche) Betriebsaus-

gaben abzugsfähig. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschie-

den.

Der Kläger meldete im Februar 2009 in Hessen ein Gewerbe mit dem 

Gegenstand „Forst-, Landschafts- und Gartenpflege“ an. Dies geschah 

auf Bitten eines serbischen Bekannten. Auf dessen Initiative wurden 

gegenüber dem Kläger Leistungen über Arbeitsstunden in Rechnung 

gestellt, die in seinem Namen gegenüber einer GmbH mit Aufschlag 

weiterberechnet wurden. Die Rechnungsbeträge wurden gezahlt, al-

lerdings erhielt der Kläger von der GmbH nicht den vollen Rechnungs-

betrag. Er reichte allein für den Monat März eine Umsatzsteuer-Vor-

anmeldung ein. Diese führte zu einem Vorsteuerüberhang, den das für 

den Kläger zuständige hessische Finanzamt aber nicht anerkannte. Die 

hiergegen erhobene Klage wies das Hessische FG ab, weil der Kläger 

weder Empfänger noch Erbringer der in den Rechnungen aufgeführten 

Leistungen sei. Die ausgewiesene Umsatzsteuer schulde er aber nach 

§ 14c Absatz  2 UStG.

Unternehmer
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Für das Streitjahr 2013 machte der Kläger einen in diesem Jahr im Wege 

der Zwangsvollstreckung geleisteten Umsatzsteuerbetrag in Höhe von 

circa 3.500 Euro als nachträgliche Betriebsausgabe geltend. Dies lehn-

te das nunmehr zuständige Finanzamt ab. Mit seiner hiergegen erho-

benen Klage machte er geltend, dass die abgerechneten Aufträge über 

Kontakte zustande gekommen seien, die nicht er persönlich, sondern 

sein serbischer Bekannter gehabt habe. Die Auffassung des Hessischen 

FG sei für die Einkommensteuer nicht bindend.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Münster führte aus, dass der Klä-

ger keinen Gewerbebetrieb unterhalten habe. Zum einen habe nicht 

er, sondern sein serbischer Bekannter hinsichtlich des angemeldeten 

Gewerbes die Unternehmerinitiative entfaltet. Zum anderen sei der 

Kläger auch nicht als Rechnungsschreiber gewerblich tätig geworden. 

Er habe insoweit keinerlei unternehmerische Entscheidungen getrof-

fen, sondern allenfalls Hilfsarbeiten für seinen Bekannten geleistet. 

Darüber hinaus habe sich der Kläger auch nicht am allgemeinen wirt-

schaftlichen Verkehr beteiligt, da er gegenüber der Allgemeinheit nicht 

in Erscheinung getreten sei.

Die streitigen Aufwendungen seien auch nicht als Werbungskosten 

abziehbar. Der Kläger habe keine Einkünfte aus nichtselbstständiger 

Arbeit erzielt, weil er – obwohl er hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt 

seiner Tätigkeit weisungsabhängig gewesen sei – das Risiko des For-

derungsausfalls habe tragen müssen und keine Ansprüche auf Urlaub 

oder Sozialleistungen gehabt habe. Die Tätigkeit stelle auch keine 

Überlassung des Namensrechtes dar, die zu Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung führt, weil die Zustimmung des Klägers zur Ver-

wendung seines Namens hinter die Dienstleistung – Einschaltung in 

die Leistungskette – zurücktrete. Es liege daher nahe, dass der Kläger 

sonstige Einkünfte erzielt habe. Hieraus resultierende Werbungskosten 

seien jedoch wegen des Verlustausgleichsverbots nicht im Rahmen des 

Einkommensteuerbescheids zu berücksichtigen.

Die Nichtzulassungsbeschwerde ist unter dem Aktenzeichen X B 

116/18 beim Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.07.2018, 4 K 333/16 E, nicht 

rechtskräftig

Absagen zur Weihnachtsfeier gehen steuerlich nicht 
zulasten der feiernden Kollegen

Absagen von Kollegen anlässlich einer Betriebsveranstaltung (hier: 

Weihnachtsfeier) gehen steuerrechtlich nicht zulasten der tatsächlich 

Feiernden. Dies stellt das Kölner Finanzgericht (FG) klar.

Die Klägerin plante Ende 2016 die Durchführung eines gemeinsamen 

Kochkurses als Weihnachtsfeier. Nach dem Konzept des Veranstalters 

durfte jeder Teilnehmer unbegrenzt Speisen und Getränke verzehren. 

Von den ursprünglich angemeldeten 27 Arbeitnehmern sagten zwei 

kurzfristig ab, ohne dass dies zu einer Reduzierung der bereits veran-

schlagten Kosten durch den Veranstalter führte.

Die Klägerin berechnete im Rahmen der Lohnversteuerung die Zuwen-

dung an die einzelnen Arbeitnehmer, indem sie die ursprünglich ange-

meldeten 27 Arbeitnehmer berücksichtigte. Demgegenüber verlangte 

das Finanzamt, dass auf die tatsächlich teilnehmenden 25 Arbeitneh-

mer abzustellen sei, sodass sich ein höherer zu versteuernder Betrag 

ergab.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG Köln entschied, 

es sei nicht nachvollziehbar, weshalb den Feiernden die vergeblichen 

Aufwendungen des Arbeitgebers für so genannte No-Shows zuzurech-

nen seien. Dies gelte im vorliegenden Fall gerade deshalb, weil die Fei-

ernden keinen Vorteil durch die Absage ihrer beiden Kollegen gehabt 

hätten. Denn nach dem Veranstaltungskonzept habe jeder Teilnehmer 

ohnehin nach seinem Belieben unbegrenzt viele Speisen und Getränke 

konsumieren dürfen.

Mit seinem Urteil stellte sich das FG Köln ausdrücklich gegen eine bun-

deseinheitliche Anweisung des Bundesfinanzministeriums an die Fi-

nanzämter (vgl. Schreiben vom 14.10.2015, IV C 5 - S 2332/15/100001). 

Das Finanzamt hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof 

eingelegt, die unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt wird.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 27.06.2018, 3 K 870/17, nicht rechts-

kräftig
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Aufschub der Versicherungspflicht erfordert keinen 
Anspruch auf Entgeltersatz im Krankheitsfall

Der Aufschub des Beginns der Versicherungspflicht setzt nicht voraus, 

dass der Beschäftigte über eine dem Krankengeld vergleichbare Absiche-

rung gegen den krankheitsbedingten Ausfall von Arbeitsentgelt verfügt. 

Dies hat das BSG in zwei Verfahren entschieden und eine Revision der 

Deutschen Rentenversicherung Bund zurückgewiesen und die Entschei-

dungen der Vorinstanzen insoweit bestätigt (B 12 KR 17/17 R; das Ver-

fahren B 12 R 2/17 R hat sich durch Rücknahme der Revision erledigt).

Entscheidend sei, dass die anderweitige Absicherung Leistungen vor-

sehen muss, die mindestens dem für die allgemeine Krankenversiche-

rungspflicht in Deutschland geregelten Mindestschutzniveau in der 

privaten Krankenversicherung entsprechen. Dieses sehe eine Absiche-

rung gegen den krankheitsbedingten Ausfall von Arbeitsentgelt nicht 

vor. Gleichwohl genüge es im Rahmen der allgemeinen Krankenver-

sicherungspflicht als ausreichende Absicherung. Für den Aufschub der 

Versicherungspflicht im Rahmen einer Statusfeststellung kann nach 

Ansicht des BSG daher nichts anderes gelten. Hier sei daher auch eine 

Krankenversicherung ohne Anspruch auf Entgeltersatz im Krankheits-

fall als ausreichende anderweitige Eigenvorsorge anzusehen.

BSG, PM vom 07.06.2018 zu B 12 KR 17/17 R und B 12 R 2/17 R

Vorgerichtliche Vergleichsverhandlungen können 
arbeitsvertragliche Ausschlussfrist hemmen

Verlangt eine arbeitsvertragliche Ausschlussfristenregelung, dass ein 

Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis zur Vermeidung seines Verfalls 

innerhalb einer bestimmten Frist gerichtlich geltend gemacht werden 

muss, ist die Ausschlussfrist in entsprechender Anwendung des § 203 

Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gehemmt, solange die Partei-

en vorgerichtliche Vergleichsverhandlungen führen. Der Zeitraum, 

während dessen die Vergleichsverhandlungen andauern, wird entspre-

chend § 209 BGB in die Ausschlussfrist nicht eingerechnet. § 203 Satz 

2 BGB, der bestimmt, dass die Verjährung frühestens drei Monate nach 

dem Ende der Hemmung eintritt, findet auf arbeitsvertragliche Aus-

schlussfristen keine entsprechende Anwendung. Dies stellt das Bun-

desarbeitsgericht (BAG) klar.

Der Kläger war vom 01.01.2014 bis zum 31.07.2015 bei der Beklagten 

als technischer Sachbearbeiter beschäftigt und hat zuletzt 4.361 Euro 

brutto monatlich verdient. Sein Arbeitsvertrag enthält eine Klausel, die 

verlangt, dass Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb von drei 

Monaten ab Fälligkeit schriftlich gegenüber der Gegenseite geltend 

gemacht und bei Ablehnung innerhalb von weiteren drei Monaten ab 

Zugang der Ablehnung bei Gericht anhängig gemacht werden müssen, 

und ansonsten  verfallen. Mit Schreiben vom 14.09.2015 forderte der 

Kläger vom Beklagten die Abgeltung von 32 Urlaubstagen mit einem 

Gesamtbetrag von 6.387,52 Euro brutto sowie weitere 4.671,88 Euro 

brutto als Vergütung von 182,25 Überstunden, die sich bis zur Been-

digung des Arbeitsverhältnisses auf dem Arbeitszeitkonto des Klägers 

angesammelt hätten. Der Beklagte lehnte die Ansprüche mit Schrei-

ben vom 28.09.2015 ab, wies allerdings darauf hin, er strebe eine ein-

vernehmliche Lösung an. In der Folgezeit führten die Parteien über die 

von ihnen beauftragten Rechtsanwälte Vergleichsverhandlungen, die 

bis zum 25.11.2015 andauerten, jedoch erfolglos blieben. Daraufhin 

hat der Kläger am 21.01.2016 Klage erhoben, mit der er seine Ansprü-

che weiterverfolgt.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

(LAG) hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen und gemeint, die 

Ansprüche des Klägers seien verfallen, weil er sie nicht fristgerecht ge-

richtlich geltend gemacht habe. 

Die Revision des Klägers war erfolgreich. Mit der Begründung des LAG 

könne die Klage nicht abgewiesen werden, so das BAG. Der Kläger 

habe die dreimonatige Ausschlussfrist zur gerichtlichen Geltendma-

chung seiner Ansprüche gewahrt, weil sie für die Dauer der Vergleichs-

verhandlungen entsprechend § 203 Satz 1 BGB gehemmt gewesen 

sei. Das BAG musste deshalb eigenen Angaben zufolge nicht darüber 

entscheiden, ob die Verfallklausel insgesamt unwirksam ist, weil sie 

den Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn nicht ausdrücklich 

aus ihrem Anwendungsbereich ausnimmt. Mangels Feststellungen des 

LAG zu dem vom Kläger behaupteten Arbeitszeitkonto und dessen Sal-

do sowie den bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch offenen 

Urlaubstagen konnte das BAG in der Sache nicht selbst entscheiden, 

sondern hat sie zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das 

LAG zurückverwiesen. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.06.2018, 5 AZR 262/17

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: Anspruch kann 
grundsätzlich tariflicher Ausschlussfrist unterworfen 
werden

Die Geltendmachung des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung im Krank-

heitsfall nach § 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) kann trotz 

seiner Unabdingbarkeit (§ 12 EFZG) grundsätzlich einer tariflichen Aus-

schlussfrist unterworfen werden. Eine tarifliche Ausschlussfrist ist laut 

Bundesarbeitsgericht (BAG) jedoch nach § 3 Satz 1 Mindestlohngesetz 

(MiLoG) unwirksam, soweit sie auch den während Arbeitsunfähigkeit 

nach §§ 3 Absatz 1, 4 Absatz 1 EFZG fortzuzahlenden gesetzlichen Min-

destlohn erfasst. 

Der Kläger war beim beklagten Bauunternehmen seit 2012 als gewerb-

licher Arbeitnehmer beschäftigt. Sein Stundenlohn betrug zuletzt 13 

Euro brutto. Mit Schreiben vom 17.09.2015 kündigte die Beklagte das 

Arbeitsverhältnis ordentlich zum 31.10.2015. Nach Erhalt der Kündi-

gung meldete sich der Kläger arbeitsunfähig krank und legte der Be-

klagten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor. Während die Beklagte 

dem Kläger für den Monat September 2015 Vergütung zahlte, verwei-

gerte sie die Entgeltfortzahlung für den Folgemonat. Mit einem der Be-

klagten am 18.01.2016 zugestellten Schriftsatz hat der Kläger von die-

ser Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für den Monat Oktober 2015 

verlangt. Er hat vorgetragen, in diesem Zeitraum arbeitsunfähig krank 

gewesen zu sein und gemeint, sein Anspruch sei nicht verfallen. Die 

Ausschlussfristenregelung des für allgemeinverbindlich erklärten § 14 

Absatz 1 des Bundesrahmentarifvertrages für das Baugewerbe (BRTV-

Bau), wonach – zusammengefasst formuliert – alle beiderseitigen An-

sprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsver-

hältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 

zwei Monaten nach der Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei 

schriftlich erhoben werden, sei insgesamt unwirksam, weil sie den An-

spruch auf den gesetzlichen Mindestlohn nicht ausnehme.

Das Arbeitsgericht hat die Klage bezüglich des den gesetzlichen Min-

destlohn von seinerzeit 8,50 Euro je Stunde übersteigenden Anteils 

der Forderung abgewiesen. Der Anspruch sei insoweit nach § 14 BRTV 

verfallen. Im Umfang des gesetzlichen Mindestlohns hat es der Klage 

entsprochen. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung der Beklagten 

zurückgewiesen.

Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Der Entgeltfortzah-

lungsanspruch des Klägers für die Zeit seiner krankheitsbedingten Ar-

beitsunfähigkeit folgt laut BAG aus §§ 3 Absatz 1, 4 Absatz 1 EFZG. 

Danach müsse der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für die Zeit, die in-

folge krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ausfällt, das Entgelt zah-

len, das er ohne den Arbeitsausfall bei Erbringung der Arbeitsleistung 

erhalten hätte. Damit hat der Arbeitnehmer auch während der Dauer 

der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Entgeltfortzahlung in Höhe des 

gesetzlichen Mindestlohns. Der Anspruch folge jedoch nicht unmittel-

bar aus § 1 MiLoG, weil nach dieser Bestimmung der Mindestlohn nur 

für tatsächlich geleistete Arbeit zu entrichten ist. Da der Arbeitnehmer 

im Fall der Arbeitsunfähigkeit jedoch so zu stellen sei, als hätte er ge-

arbeitet, bleibe ihm auch der Mindestlohn als untere Grenze des fort-

zuzahlenden Entgelts erhalten. Zugleich gebiete es der Schutzzweck 

des § 3 Satz 1 MiLoG, nach Maßgabe dieser Norm den Entgeltfort-

zahlungsanspruch in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns entspre-

chend zu sichern. Das habe zur Folge, dass Vereinbarungen, welche die 

Geltendmachung des fortzuzahlenden Mindestlohns im Sinne des § 3 

Satz 1 MiLoG beschränken, insoweit unwirksam sind. Zu solchen Ver-

einbarungen gehören laut BAG nicht nur arbeitsvertragliche, sondern 

auch tarifliche Ausschlussfristen. Anders als bei Ausschlussfristen, die 

arbeitsvertraglich in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart 

sind, unterlägen Tarifregelungen gemäß § 310 Absatz 4 Satz 1 BGB in-

des keiner Transparenzkontrolle.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.06.2018, 5 AZR 377/17
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Landwirtschaftliches Gebäude im Außenbereich  
beeinträchtigt Wohnen am Ortsrand nicht

Von einer im Außenbereich genehmigten landwirtschaftlichen Geräte- 

und Lagerhalle gehen keine unzumutbaren Störungen für ein am Orts-

rand gelegenes Wohngrundstück aus. Dies hat das Verwaltungsgericht 

(VG) Mainz entschieden. 

Der klagende Eigentümer eines Wohngebäudes wandte sich gegen 

die den beigeladenen Landwirten (Acker- und Weinbau) erteilte Bau-

genehmigung zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Geräte- und 

Lagerhalle auf einer Außenbereichsfläche. Diese grenzt unmittelbar an 

das Wohngrundstück an.

Der Kläger ist der Auffassung, das Bauvorhaben sei für eine landwirt-

schaftliche Nutzung in der geplanten Größe (Grundfläche von 38 x 

50 Meter) und an dem Standort nicht erforderlich und daher unzu-

lässig; es sei auch zu vermuten, dass das Gebäude letztlich landwirt-

schaftsfremden Zwecken zugeführt werden solle. Von dem Baukörper 

gehe ferner eine erdrückende Wirkung auf sein Grundstück aus. Bei 

einer landwirtschaftlichen Nutzung der Halle seien Staub, Lärm und 

Gerüche zu erwarten, die Lagerung von Düngemitteln und Pestiziden 

begründe Gefahren für das Erdreich. Bei einer zu erwartenden Einde-

ckung des Gebäudes mit Photovoltaikpaneelen sei mit Blendwirkun-

gen zu rechnen.

Das VG wies die Klage ab. Die Baugenehmigung verletze den Grund-

stückseigentümer nicht in nachbarschützenden Rechten. Ein im Innen-

bereich belegener Nachbar könne einen Abwehranspruch nicht damit 

begründen, ein Bauvorhaben sei im Außenbereich objektiv unzulässig. 

Ihm stehe kein allgemeiner Anspruch auf die Bewahrung des (an sich 

von Bebauung frei zu haltenden) Außenbereichs zu. Deshalb komme es 

hier nicht darauf an, ob es für die Führung eines landwirtschaftlichen 

Betriebs einer Halle zu dem gewählten Verwendungszweck mit der be-

absichtigten Gestaltung und Anordnung im Außenbereich überhaupt 

bedürfe.

Nachbarlicher Schutz vor Außenbereichsanlagen werde nur über das 

Gebot der Rücksichtnahme gewährt. Es sei vorliegend jedoch nicht er-

sichtlich, dass das Wohngrundstück des Klägers mit der Verwirklichung 

des Bauvorhabens unzumutbaren Belastungen ausgesetzt werde. Der 

gesetzlich notwendige Abstand des Bauvorhabens zur Grenze des Klä-

gergrundstücks werde um mehr als das Siebenfache überschritten, 

sodass auch angesichts der Firsthöhe der Halle nicht von einer erdrü-

ckenden Wirkung der Anlage auszugehen sei. Ein mit dem Bauvolu-

men des Vorhabens vergleichbares Mehrfamilienhaus könne in einem 

Wohngebiet sogar in einem deutlich geringeren Abstand errichtet 

werden.

Mit erheblichen und deshalb unzumutbaren Immissionen durch die 

Nutzung der landwirtschaftlichen Geräte- und Lagerhalle sei eben-

falls nicht zu rechnen. Dabei sei zunächst zu berücksichtigen, dass die 

Schutzwürdigkeit des Klägers herabgesetzt sei. Der Eigentümer eines 

an den Außenbereich grenzenden Grundstücks müsse stärkere Im-

missionen hinnehmen als der Grundstückseigentümer in einem durch 

Wohnnutzung geprägten innerörtlichen Gebiet. Es gelte insoweit re-

gelmäßig eine Zumutbarkeitsgrenze ähnlich der in einem Dorfgebiet. 

Angesichts der Entfernung von mehr als 23 Metern zwischen Bauvor-

haben und Klägergrundstück sowie des davon abgewandten An-/Ab-

fahrtswegs seien jedoch unzumutbare Belastungen durch Lärm, Staub 

und Gerüche nicht zu erwarten; einem Fehlverhalten bei der Lagerung 

von Düngestoffen und Pestiziden müsse gegebenenfalls ordnungs-

rechtlich begegnet werden.

Die Ausstattung der Halle mit Photovoltaikpaneelen sei nicht Gegen-

stand der Baugenehmigung, weshalb diese insoweit nicht fehlerhaft 

sein könne.  

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 11.07.2018, 3 K 1025/17.MZ

Haus mit „Inventar“ gekauft: Keine Grunderwerb-
steuer auf Einbauküche und Markisen 

Werden zusammen mit einer Immobilie gebrauchte bewegliche Ge-

genstände verkauft, wird hierfür keine Grunderwerbsteuer fällig. Dies 

gilt für Gegenstände, die werthaltig sind, und wenn keine Anhalts-

punkte für unrealistische Kaufpreise bestehen. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Köln entschieden.

Die Kläger hatten ein Einfamilienhaus für 392.500 Euro erworben und 

im notariellem Kaufvertrag vereinbart, dass von dem Kaufpreis 9.500 

Euro auf die mitverkaufte Einbauküche und Markisen entfielen. Das 

Finanzamt erhob auch auf diesen Teilbetrag Grunderwerbsteuer, weil 

es den für die gebrauchten Gegenstände vereinbarten Preis für zu hoch 

Bauen und 
Wohnen



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei Andreas Fiedler

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 19

hielt. Den Klägern sei es nur darum gegangen, die Grunderwerbsteuer 

zu sparen. 

Hiergegen wehrten sich die Kläger erfolgreich vor dem FG Köln. Dieses 

führt in seinem Urteil aus, dass die in einem Kaufvertrag gesondert 

vereinbarten Kaufpreise grundsätzlich der Besteuerung zugrunde zu le-

gen seien. Dies gelte jedenfalls, solange keine Zweifel an der Angemes-

senheit der Preise bestünden. Das Finanzamt müsse nachweisen, dass 

für die beweglichen Gegenstände keine realistischen Verkaufswerte 

angesetzt worden seien. Insoweit handele es sich um steuerbegrün-

dende Umstände für die das Finanzamt die Feststellungslast trage. Zur 

Ermittlung des Werts seien weder die amtlichen Abschreibungstabel-

len noch die auf Verkaufsplattformen für gebrauchte und ausgebaute 

Gegenstände geforderten Preise als Vergleichsmaßstab geeignet. 

Finanzgericht Köln, Urteil vom 08.11.2017, 5 K 2938/16, rechtskräftig

Nachbarn müssen Benutzung des Luftraums über 
ihrem Grundstück nicht dulden

Mit ihrem erfolglos gebliebenem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Verfügung wollten die Kläger ihre Nachbarn dazu verpflichten, die 

Benutzung des Luftraums über dem Grundstück der Beklagten durch 

einen Kran zur Durchführung der Reparaturarbeiten am Dach des 

Wohnhauses der Kläger zu dulden. Das Landgericht (LG) Coburg wies 

die Klage aus verschiedenen Gründen ab.

Nach einem Brandschaden musste das Dach des im Eigentum der 

Kläger stehenden Einfamilienhauses repariert werden. Einer der Klä-

ger hatte deswegen mit den späteren Beklagten besprochen, dass er 

hierzu wegen der ungünstigen örtlichen Verhältnisse mit einem Kran 

den Luftraum über dem Grundstück der Beklagten benutzen darf. Dies 

wurde bei den provisorischen Dacharbeiten zunächst auch so prakti-

ziert, bevor die Nachbarn miteinander in Streit gerieten und sich die 

Beklagten daraufhin an ihre Absprache nicht mehr gebunden fühlten. 

Ein Kläger behauptete, ohne die Benutzung des Grundstücks der Be-

klagten würden erheblich höhere Kosten verursacht, weil dann entwe-

der ein größerer und teurerer Kran an anderer Stelle aufgestellt wer-

den oder am Grundstück der Kläger eine vorhandene Mauer teilweise 

abgerissen und später wieder neu errichtet werden müsse. Die Beklag-

ten verweigerten ihre Zustimmung aus reiner Schikane. 

Aus Sicht der Beklagten war den Klägern sowohl der Einsatz eines 

größeren Krans als auch ein teilweises Entfernen ihrer Mauer zuzumu-

ten, weil die hierdurch verursachten Mehrkosten bei Weitem nicht so 

hoch seien wie von den Klägern behauptet. Erst während des Prozesses 

stellte sich heraus, dass ein Kläger, der seit vielen Jahren nicht mehr 

im betroffenen Anwesen wohnte, von den ganzen Streitigkeiten erst 

durch die Ladung zum Termin erfahren hatte und jedenfalls ein Anwalt 

in dieser Sache von ihm gar nicht beauftragt worden war. Das Gericht 

wies den für ihn gestellten Antrag deshalb bereits als unzulässig ab und 

hatte in der Sache selbst nur noch über den Antrag des weiteren Klä-

gers zu entscheiden. Auch dieser blieb jedoch ohne Erfolg.

Die frühere mündliche Zusage der Beklagten stelle eine bloße unver-

bindliche Gefälligkeit dar, aus welcher der Kläger keinen Anspruch 

herleiten könne, so das LG Coburg. Außerdem habe der Kläger zwar 

behauptet, dass die Alternativen eines größeren Krans an anderer Stel-

le oder des teilweisen Abrisses der eigenen Mauer deutlich höhere Kos-

ten verursachen würden, einen Nachweis dafür jedoch nicht erbracht. 

Schließlich lagen laut Gericht auch die Voraussetzungen für das so 

genannte Hammerschlags- und Leiterrecht nach den Regelungen zum 

Bayerischen Nachbarrecht nicht vor. Hierfür hätte der Kläger gegen-

über beiden Beklagten unter anderem die beabsichtigten Arbeiten in 

ihrer konkreten Art und Weise wie auch deren voraussichtliche Dauer 

mindestens einen Monat vor Arbeitsbeginn anzeigen müssen, was je-

doch nicht geschehen sei.

Zuletzt erkannte das LG auch keinen Verstoß gegen das Schikanever-

bot. Das wäre dann der Fall gewesen, wenn die Beklagten ihr Recht nur 

ausgeübt hätten, um dem Kläger zu schaden. Weil die Beklagten aber 

noch Restarbeiten im betroffenen Bereich ihres eigenen Grundstücks 

vornehmen lassen mussten, habe ein berechtigter Grund vorgelegen, 

die Benutzung des Luftraumes durch den Kläger zu verweigern.

Landgericht Coburg, Urteil vom 27.09.2017, 23 O 477/17, rechtskräftig
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Vor 18.05.2016 zu Elektroauto umgebautes Kfz nicht 
von Kfz-Steuer zu befreien

Ein Kfz, das vor dem 18.05.2016 zu einem Elektroauto umgebaut wur-

de, ist nicht von der Kfz-Steuer zu befreien. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Saarland entschieden.

Der Kläger ist seit November 2000 Halter eines Pkw, der ursprünglich 

mit einem Dieselmotor ausgestattet war. 2014 wurde das Kfz zu ei-

nem reinen Elektrofahrzeug umgerüstet. Eine entsprechende Betriebs-

erlaubnis wurde am 30.10.2014 erteilt. Im November 2014 erließ der 

Beklagte gegenüber dem Kläger einen Kraftfahrzeugsteuerbescheid. 

Der Kläger meint, das Fahrzeug sei für zehn Jahre vollständig von der 

Kraftfahrzeugsteuer zu befreien. Die Klage hatte keinen Erfolg.

Das FG entschied, der Beklagte habe die Kfz-Steuer zu Recht ohne Be-

rücksichtigung des § 3d Absatz 1 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) 

festgesetzt. Die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nach § 3d 

Absatz 1 Satz 1 KraftStG lägen nicht vor. Zwar handele es sich bei dem 

Kfz um ein Elektrofahrzeug im Sinne des § 9 Absatz 2 KraftStG. Dieses 

sei das jedoch im Zeitraum zwischen dem 18.05.2011 und 31.12.2015 

nicht erstmalig zum Straßenverkehr zugelassen worden (§ 3d Absatz 1 

Nr.1 KraftStG), da es sich um einen Umrüstungsfall handele. Auch die 

Voraussetzungen des durch das Gesetz zur steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität im Straßenverkehr vom 07.11.2016 mit Wirkung vom 

17.11.2016 eingeführten § 3d Absatz 4 KraftStG lägen nicht vor, da die 

Umrüstung des Kfz nicht zwischen dem 18.05.2016 und 31.12.2020 er-

folgt sei, sondern davor.

Das Kfz des Klägers habe zwar als Elektrofahrzeug erstmals in dem 

Zeitraum zwischen dem 18.05.2011 und 31.12.2015 die Zulassung zum 

Straßenverkehr erhalten, da hierfür am 30.10.2014 die Betriebserlaub-

nis durch eine Einzelgenehmigung erteilt worden sei. Diese Zulassung 

als Elektrofahrzeug nach Umrüstung sei von der Steuerbefreiung nach 

Maßgabe des § 3d Absatz 1 Nr. 1 KraftStG indessen nicht erfasst, da es 

letztlich auf die ursprüngliche, erstmalige Zulassung zum Straßenver-

kehr im November 2000 ankomme, so das FG.

Dies ergebe sich aus der Ergänzung des bisherigen § 3d KraftStG um 

einen Absatz 4. Denn mit der Neuregelung habe der Gesetzgeber 

unzweideutig zum Ausdruck gebracht, dass die Fälle der Umrüstung 

von Fahrzeugen zum Elektrofahrzeug lediglich in dem vom Gesetz 

bestimmten ausdrücklichen Zeitraum zwischen dem 18.05.2016 und 

dem 31.12.2020 eine Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer erfahren 

sollen. Mithin stelle der Gesetzgeber die „Umrüstungsfälle“ nicht ge-

nerell den Fällen der Erstzulassung von Elektrofahrzeugen gleich, son-

dern nur für den angeordneten Zeitraum.

Das FG hat die Revision zugelassen, weil es der Frage, ob ein Fahrzeug 

auch dann gemäß § 3d KraftStG von der Kraftfahrzeugsteuer zu befrei-

en ist, wenn es vor dem 18.05.2016 unter Ausbau eines vorhandenen 

Verbrennungsmotors zum reinen Elektrofahrzeug umgerüstet und als 

solches zum Straßenverkehr zugelassen wird, grundsätzliche Bedeu-

tung beimisst.

Finanzgericht Saarland, Gerichtsbescheid vom 18.01.2017, 1 K 1250/15

Nach langjährigem Verlust der Fahrerlaubnis darf 
erneute Fahrprüfung für Lkw gefordert werden

Die Fahrerlaubnisbehörde kann nach einem langjährigen Verlust der 

Fahrerlaubnis für Lkw bis 7,5 t (heute Fahrerlaubnisklasse C1) eine er-

neute Fahrprüfung verlangen. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) 

Neustadt an der Weinstraße entschieden.

Dem Kläger wurde 1998 wegen einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaub-

nis der früheren Klasse 3 entzogen, die neben der Fahrberechtigung für 

Pkw auch die Berechtigung zum Führen von Lkw der heutigen Fahr-

erlaubnis Klasse C1 umfasste. 2013 erhielt der Kläger entsprechend 

seinem damaligen Antrag nach einer positiv abgeschlossenen medi-

zinisch-psychologischen Begutachtung die Fahrerlaubnis der Klasse BE 

(Pkw mit Anhänger) ohne erneute Fahrprüfung wieder erteilt. Ein Jahr 

später beantragte er, ihm auch die heutige Klasse C1 wieder zu ertei-

len. Hierfür verlangte die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Südli-

che eine theoretische und praktische Fahrerlaubnisprüfung, nachdem 

er seit mehr als 17 Jahren Fahrzeuge der Fahrerlaubnisklasse C1 nicht 

mehr geführt habe. Weil der Kläger sich der Prüfung nicht unterzog, 

lehnte sie seinen Antrag ab.

Dagegen setzte der Kläger sich zunächst in einem Widerspruchsver-

fahren und sodann mit einer Klage vor dem VG Neustadt an der Wein-

straße zur Wehr. Er trug vor, er besitze die notwendige Fahrpraxis für 

Bußgeld & 
Verkehr
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Lkw der Fahrerlaubnis Klasse C1, weil er auf dem Firmengelände seines 

Arbeitgebers und im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern mit 

Lkw beziehungsweise größeren Maschinen gefahren sei. 

Das VG Neustadt folgt der Auffassung der Fahrerlaubnisbehörde. 

Angesichts des langen Zeitraums, in dem der Kläger Fahrzeuge der 

Fahrerlaubnis Klasse C1 nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr 

führen durfte, sei es gerechtfertigt, von ihm eine Fahrerlaubnisprüfung 

zu verlangen. Die von ihm angeführte Fahrpraxis auf einem Privatge-

lände und mit landwirtschaftlichen Maschinen sei mit der Teilnahme 

am öffentlichen Straßenverkehr mit einem Lkw nicht vergleichbar. Die 

Fahrbefähigung für einen Lkw der Klasse C1 könne auch nicht mit dem 

Führen eines Pkw gleichgesetzt werden. Ein Bestandsschutz der bis 

1998 inne gehabten alten Fahrerlaubnis Klasse 3 – unter Einschluss der 

heutigen Klasse C1 – sei mit deren Entziehung durch das Strafgericht 

erloschen.

Verwaltungsgericht Neustadt, Urteil vom 23.05.2018, 1 K 1113/17.NW

„Schummel-Software“ rechtfertigt sofortige  
Untersagung des Betriebs eines Kfz

Die Inbetriebnahme eines Diesel-Kfz, das mit einer zu Abgasmanipula-

tionen führenden Software ausgestattet ist, kann mit sofortiger Wir-

kung untersagt werden. Das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart hat 

eine entsprechende behördliche Verfügung im Eilverfahren bestätigt. 

Es verwies unter anderem auf die beim Betrieb unzulässig erhöhten 

Abgaswerte, woraus sich eine Gefahr für die allgemeine Gesundheit 

und Umwelt ergebe.

Der Antragsteller ist Halter des Pkw Audi A4 Avant 2.0 TDI, das mit 

einem Dieselmotor des Typs EA 189 (EURO 5) ausgestattet ist. In der 

Motorsteuerung hat der Hersteller eine Abschalteinrichtung verbaut, 

die zu Abgasmanipulationen führt (so genannte Schummel-Software). 

Weil der Antragsteller nicht an der Rückrufaktion des Herstellers teil-

genommen und das Fahrzeug keinem Software-Update unterzogen 

hat, untersagte das Landratsamt ihm den Betrieb des Fahrzeugs im 

öffentlichen Verkehr. Gleichzeitig ordnete es die sofortige Vollziehung 

an, sodass die Nutzung des Fahrzeugs ab sofort untersagt ist.

Dagegen hat der Antragsteller Eilrechtsschutz begehrt. Er macht un-

ter anderem geltend, es sei ihm nicht zumutbar, das Software-Update 

vornehmen zu lassen. Er müsse den derzeitigen Zustand seines Fahr-

zeugs zu Beweiszwecken beibehalten, da er einen Schadenersatzpro-

zess gegen den Hersteller führe. 

Das VG hat den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ab-

gelehnt. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Betriebsunter-

sagung sei formell und materiell rechtmäßig. Das Fahrzeug entspreche 

mit der derzeit vorhandenen Abschalteinrichtung ohne Nachrüstung 

nicht mehr der Typengenehmigung und befinde sich deshalb nicht in 

einem vorschriftsmäßigen Zustand.

Die Betriebsuntersagung nehme dem Antragsteller auch nicht die Be-

weismöglichkeiten in seinem am Landgericht anhängigen Zivilprozess. 

Es stehe ihm frei, sein Fahrzeug unverändert zu lassen, es abzumelden 

und außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs zu lagern, um es für 

einen Sachverständigen vorzuhalten. Soweit dies mit Kosten für ihn 

verbunden sein sollte, seien dies Folgen, die er im gegen den Hersteller 

gerichteten Zivilverfahren geltend zu machen hätte. Abgesehen davon 

könnte der Antragsteller der von ihm befürchteten Beweisvereitelung 

im Rahmen eines im Zivilprozess möglichen selbstständigen Beweis-

verfahrens begegnen.

Die angeordnete Betriebsuntersagung erweise sich auch als verhält-

nismäßig. Durch die – nicht beseitigte – Abschalteinrichtung seien die 

im Betrieb auf öffentlichen Straßen entstehenden Abgaswerte unzu-

lässig erhöht, woraus sich eine Gefahr für die allgemeine Gesundheit 

und Umwelt ergebe. Insoweit komme es nicht maßgeblich darauf an, 

wie viele Fahrzeuge an der Rückrufaktion noch nicht teilgenommen 

hätten und in welchem Ausmaß sich die Nichtteilnahme gerade des 

Antragstellers auf die Luftreinhaltung auswirken würde. 

Gegen den Beschluss ist die Beschwerde an den Verwaltungsgerichts-

hof Baden-Württemberg gegeben.

Verwaltungsgericht Stuttgart, Beschluss vom 27.04.2018, 8 K 1962/18
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Aufwendungen für Ehescheidung auch bei  
medizinischer Indikation nicht als außergewöhnliche 
Belastungen abziehbar

Scheidungskosten, also Prozesskosten wie Anwalts-, Gerichts- und 

Notarkosten, können bei der Einkommensteuer nicht als außerge-

wöhnliche Belastungen in Ansatz gebracht werden. Dies gilt auch 

dann, wenn die Ehescheidung durch psychische Erkrankungen beider 

Ehegatten medizinisch indiziert ist, wie das Finanzgericht (FG) Sachsen 

entschieden hat.

Der Kläger hatte in seiner Einkommensteuererklärung Aufwendungen 

im Zusammenhang mit einem Ehescheidungsverfahren in Höhe von 

insgesamt 3.818 Euro als außergewöhnliche Belastungen geltend ge-

macht. Das beklagte Finanzamt berücksichtigte die Kosten nicht. In 

seiner dagegen gerichteten Klage machte der Kläger geltend, ohne 

das Ehescheidungsverfahren sei er Gefahr gelaufen, seine Existenz-

grundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse im 

üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. Er habe durch die 

Scheidung ohnehin schon die Hälfte seiner betrieblichen Altersvorsor-

ge verloren und es hätte auch noch sein Wohneigentum als Altersvor-

sorgebaustein verloren gehen können. Seine Ex-Frau leide unter De-

pressionen und sei arbeitsunfähig. In einem Fachklinikum habe man 

ihr die Beendigung der Ehe nahegelegt. Auch er sei wegen physischer 

Probleme in dieser Klinik behandelt worden. Auch ihm hätten sowohl 

die Klinikärzte als auch sein Hausarzt zur Bekämpfung eigener Depres-

sionen zur Ehescheidung geraten. 

Das FG wies die Klage ab. Die streitgegenständlichen Aufwendungen 

für die Ehescheidung des Klägers seien nicht als außergewöhnliche Be-

lastungen abziehbar. Er wäre nicht Gefahr gelaufen, seine berufliche 

Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürf-

nisse nicht mehr im üblichen Rahmen befriedigen zu können, hätte 

er sich nicht auf das Scheidungsverfahren eingelassen. Zu der vom 

Kläger vorgetragenen Gefährdung seiner Altersvorsorge sei es infol-

ge der Scheidung und nicht wegen der durch diese aufgelösten Ehe 

gekommen. Die Aufwendungen für die Ehescheidung hätten mithin 

nicht der Führung eines Rechtsstreites zur Abwendung der Gefährdung 

einer Existenzgrundlage gedient. Die Gefährdung der Altersvorsorge 

sei vielmehr neben den Anwalts-, Gerichts- und Notarkosten in Kauf 

genommen worden, um die aus Sicht des Klägers unumgängliche Ehe-

scheidung herbeizuführen.

Des Weiteren gehörten Scheidungskosten auch dann nicht zu den 

Aufwendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Exis-

tenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 

in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, wenn 

die Ehescheidung – wie der Kläger das für den Streitfall vorbringe – 

medizinisch indiziert ist. Denn die dabei allein maßgebliche materi-

elle Existenzgrundlage sei in solchen Fällen nur mittelbar betroffen. 

Unmittelbar Anlass für eine medizinische Indikation seien seelische 

oder körperliche Beeinträchtigungen, betont das Gericht. Es stehe 

zwar außer Frage, dass solche Beeinträchtigungen schlussendlich auch 

– wie es der Kläger vorträgt – zum Verlust der materiellen Existenz-

grundlage führen könnten. Das genüge jedoch nicht für das Eingreifen 

der Rückausnahme vom Abzugsverbot gemäß § 33 Absatz 2 Satz 4 

Einkommensteuergesetz (EStG). Nur wenn die Führung eines Rechts-

streites unmittelbar der Abwehr einer Gefahr für die materielle Exis-

tenzgrundlage und die Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürf-

nisse im üblichen Rahmen dient, sei ein Abzug der dafür entstandenen 

Aufwendungen ausnahmsweise zulässig. Anders als bei etwa medizi-

nisch indizierten Medikamenten, deren Kosten allein nach § 33 Absatz 

1, Absatz 2 Satz 2 EStG zu beurteilen seien, weil kein ausdrückliches 

Abzugsverbot besteht, reiche bei Prozesskosten deren mittelbare Not-

wendigkeit zur Sicherung der materiellen Existenzgrundlage nicht aus.

Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 19.04.2018, 8 K 80/18

Urne der Mutter: Kein Anspruch auf Umbettung in 
Reihengrab vorverstorbenen Vaters

Ein Mann, der die Urne seiner Mutter in das Reihengrab seines bereits 

Jahrzehnte zuvor vorverstorbenen Vaters hatte umbetten wollen, ist 

mit seiner diesbezüglichen Klage gegen die Stadt Aachen gescheitert. 

Das Verwaltungsgericht (VG) Aachen hielt die Klage sowohl für unzu-

lässig als auch für unbegründet.

Die Unzulässigkeit der Klage ergebe sich daraus, dass der Kläger bei der 

Stadt Aachen nicht den erforderlichen Antrag auf Umbettung der Urne 

seiner Mutter in das Grab seines 1972 verstorbenen Vaters gestellt 

habe. Zwar habe er mit Schreiben vom 05.06.2016 gegenüber der 

Ehe, Familie 
und Erben
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Stadt geltend gemacht, „alle notwendigen Anträge“ stellen zu wollen, 

um die Beisetzung der Asche seiner Mutter im Grab seines Vaters zu 

erreichen. Dieser Antrag, der bei der Stadt am 06.06.2016 eingegan-

gen sei, sei jedoch nicht auf eine Umbettung gerichtet gewesen. Denn 

zum Zeitpunkt der Antragstellung sei eine Umbettung der Urne seiner 

Mutter in das Grab seines Vaters noch nicht in Betracht gekommen. 

Eine solche sei zeitlich erst nach Beisetzung des Verstorbenen möglich. 

Seine Mutter sei aber erst am 08.06.2016 beigesetzt worden.

Die Klage sei auch unbegründet. Der Kläger habe keinen Anspruch auf 

Umbettung der Urne seiner Mutter in das Grab seines Vaters. Einer 

solchen Umbettung stünden die Regelungen der Friedhofssatzung der 

Stadt Aachen entgegen. Danach seien Umbettungen von Verstorbenen 

aus einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte innerhalb 

der Stadt Aachen nicht zulässig. Zudem dürfe nach der Friedhofssat-

zung in Reihengräbern nur jeweils ein Verstorbener beigesetzt werden. 

Bei dem Grab des Vaters des Klägers handele es sich nach wie vor um 

ein solches Reihengrab, auch wenn an dieser Stelle des städtischen 

Friedhofs in Aachen-Richterich seit Ende der 1980er Jahre aus geologi-

schen Gründen keine Erdbestattungen mehr zulässig seien. Dem stehe 

auch nicht entgegen, dass die Ruhezeit des väterlichen Grabes schon 

vor 21 Jahren abgelaufen sei.

Eine Umbettung sei zudem aus Gründen der Totenruhe unzulässig, die 

hier höher zu gewichten sei als das Umbettungsinteresse des Klägers. 

Dies gelte selbst für den Fall, dass die Mutter des Klägers zu Lebzeiten 

den ausdrücklichen Wunsch nach einer gemeinsamen Bestattung mit 

ihrem vorverstorbenen Ehemann geäußert haben sollte. Denn weder 

habe sie sich vor ihrem Tod noch habe der Kläger sich nach ihrem Able-

ben und vor ihrer Beisetzung ernstlich um den Erwerb eines zweistelli-

gen Wahlgrabes für beide Ehegatten bemüht.

Eine Umbettung komme auch deshalb nicht in Betracht, weil an der 

Grabstätte des vorverstorbenen Vaters des Klägers seit 21 Jahren kein 

Nutzungsrecht mehr bestehe. Der Mutter des Klägers sei nach Ablauf 

der Ruhezeit im Jahr 1997 lediglich die Erlaubnis erteilt worden, das 

Grab weiter zu pflegen und nicht einebnen zu lassen. Hieraus könne 

der Kläger aber kein Recht auf weitere Bestattung herleiten.

Auch aus der Tatsache, dass es in anderen Kommunen zulässig sei, 

Haustiere mit bestatten zu lassen, könne der Kläger keine Rechte für 

sich herleiten. Zum einen enthalte die Aachener Friedhofssatzung kei-

ne solche Regelung. Zum anderen gehe es hier auch nicht um die Mit-

bestattung eines Haustieres, sondern um die seiner Mutter.

Gegen das Urteil kann der Kläger einen Antrag auf Zulassung der Beru-

fung stellen, über den das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfa-

len entscheiden würde.

Verwaltungsgericht Aachen, Urteil vom 20.07.2018, 7 K 1569/16

Erbschaftsteuerrecht: Auszahlung an (vermeint-
lichen) Miterben ist Nachlassverbindlichkeit

Hat eine Erblasserin in ihrem Testament zunächst ein Ehepaar als ihre 

Erben eingesetzt, ordnete sie jedoch kurz vor ihrem Tod an, dass ihr 

Finanzberater alleiniger Erbe sein solle, so kann es Streit um die Wirk-

samkeit dieses in quasi in letzter Minute Testamentes geben. 

Einigen sich die Beteiligten zur Vermeidung weiterer Gerichtsstrei-

tigkeiten in einem Vergleich darüber, dass der Finanzberater eine Ab-

findungszahlung (hier in Höhe von 160.000 Euro) erhält, so können 

die zunächst allein Bedachten den Betrag als Nachlassverbindlichkeit 

von der von ihnen zu zahlenden Erbschaftsteuer absetzen. Dabei ist es 

nicht bedeutsam, dass der Zahlungsempfänger von der Summe keine 

Erbschaftsteuer zu zahlen braucht. 

BFH, II R 24/15 vom 15.06.2016
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Urheberrechtsverletzungen: BGH legt EuGH Fragen 
zur Haftung von YouTube vor

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll Fragen zur Haftung des Be-

treibers der Internetvideoplattform YouTube für von Dritten hochgela-

dene urheberrechtsverletzende Inhalte klären. Hierum bittet der BGH.

Der Kläger, ein Musikproduzent, hat mit der Sängerin Sarah Brightman 

einen Künstlerexklusivvertrag geschlossen, der ihn zur Auswertung 

von Aufnahmen ihrer Darbietungen berechtigt. Im November 2008 

erschien das Studioalbum „A Winter Symphony“ mit von der Sängerin 

interpretierten Musikwerken. Zugleich begann die Künstlerin die Kon-

zerttournee „Symphony Tour“, auf der sie die auf dem Album aufge-

nommenen Werke darbot. Der Kläger behauptet, er habe dieses Album 

produziert. 

Die Beklagte zu 3, die YouTube LLC, betreibt die Internetplattform 

„YouTube“, auf die Nutzer kostenlos audiovisuelle Beiträge einstellen 

und anderen Internetnutzern zugänglich machen können. Die Beklag-

te zu 1, die Google Inc., ist alleinige Gesellschafterin der Beklagten zu 

3. Anfang November 2008 waren bei „YouTube“ Videos mit Musik-

werken aus dem Repertoire von Sarah Brightman eingestellt, darunter 

private Konzertmitschnitte und Musikwerke aus ihren Alben. Der Klä-

ger wandte sich mit anwaltlichem Schreiben an eine Schwestergesell-

schaft der Beklagten zu 3, mit dem er die Schwestergesellschaft und 

die Beklagte zu 1 aufforderte, strafbewehrte Erklärungen abzugeben, es 

zukünftig zu unterlassen, Tonaufnahmen oder Musikwerke aus seinem 

Repertoire zu vervielfältigen oder öffentlich zugänglich zu machen. Die 

Schwestergesellschaft leitete das Schreiben an die Beklagte zu 3 wei-

ter. Diese sperrte jedenfalls einen Teil der Videos. Am 19.11.2008 waren 

bei „YouTube“ erneut Videos abrufbar. 

Der Kläger hat die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung 

und Feststellung ihrer Schadenersatzpflicht in Anspruch genommen. 

Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich dreier Musiktitel stattge-

geben und sie im Übrigen abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die 

Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Dritten in Bezug auf sieben 

näher bezeichnete Musiktitel zu ermöglichen, Tonaufnahmen oder 

Darbietungen der Künstlerin Sarah Brightman aus dem Studioalbum 

„A Winter Symphony“ öffentlich zugänglich zu machen. Ferner hat es 

die Beklagten zur Erteilung der begehrten Auskunft über die Nutzer 

der Plattform verurteilt, die diese Musiktitel unter Pseudonymen auf 

das Internetportal hochgeladen haben. Im Übrigen hat es die Klage 

abgewiesen. Der Kläger verfolgt mit seiner Revision seine Klageanträ-

ge weiter. Die Beklagten erstreben mit ihrer Revision die vollständige 

Abweisung der Klage. 

Der BGH hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zur 

Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimm-

ter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 

der Informationsgesellschaft, der Richtlinie 2000/31/EG über den 

elektronischen Geschäftsverkehr und der Richtlinie 2004/48/EG zur 

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgelegt. Nach 

seiner Ansicht stellt sich die Frage, ob der Betreiber einer Internetvi-

deoplattform, auf der Nutzer Videos mit urheberrechtlich geschützten 

Inhalten ohne Zustimmung der Rechtsinhaber öffentlich zugänglich 

machen, eine Handlung der Wiedergabe im Sinne von Artikel 3 Absatz 

1 der Richtlinie 2001/29/EG vornimmt, wenn

�� er mit der Plattform Werbeeinnahmen erzielt, der Vorgang des 

Hochladens automatisch und ohne vorherige Ansicht oder Kontrol-

le durch den Betreiber erfolgt,

�� der Betreiber nach den Nutzungsbedingungen für die Dauer der 

Einstellung des Videos eine weltweite, nicht-exklusive und gebüh-

renfreie Lizenz an den Videos erhält,

�� der Betreiber in den Nutzungsbedingungen und im Rahmen des 

Hochladevorgangs darauf hinweist, dass urheberrechtsverletzende 

Inhalte nicht eingestellt werden dürfen,

�� der Betreiber Hilfsmittel zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe 

Rechtsinhaber auf die Sperrung rechtsverletzender Videos hinwir-

ken können,

�� der Betreiber auf der Plattform eine Aufbereitung der Suchergebnis-

se in Form von Ranglisten und inhaltlichen Rubriken vornimmt und 

registrierten Nutzern eine an von diesen bereits angesehenen Vi-

deos orientierte Übersicht mit empfohlenen Videos anzeigen lässt,

sofern er keine konkrete Kenntnis von der Verfügbarkeit urheberrechts-

verletzender Inhalte hat oder nach Erlangung der Kenntnis diese Inhal-

te unverzüglich löscht oder unverzüglich den Zugang zu ihnen sperrt.

Mit weiteren Vorlagefragen möchte der BGH wissen, ob die Tätigkeit 

des Betreibers einer solchen Internetvideoplattform in den Anwen-

dungsbereich von Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG fällt 

Medien &  
Telekommu-
nikation
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und ob sich die in dieser Vorschrift genannte tatsächliche Kenntnis von 

der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information und das Bewusstsein der 

Tatsachen oder Umstände, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder 

Information offensichtlich wird, auf konkrete rechtswidrige Tätigkei-

ten oder Informationen beziehen muss. Weiter fragt er danach, ob es 

mit Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG vereinbar ist, wenn 

der Rechtsinhaber gegen einen Diensteanbieter, dessen Dienst in der 

Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen be-

steht und von einem Nutzer zur Verletzung eines Urheberrechts oder 

verwandter Schutzrechte genutzt worden ist, eine gerichtliche Anord-

nung erst dann erlangen kann, wenn es nach einem Hinweis auf eine 

klare Rechtsverletzung erneut zu einer derartigen Rechtsverletzung 

gekommen ist. 

Für den Fall, dass die vorgenannten Fragen verneint werden, fragt der 

BGH schließlich danach, ob der Betreiber einer Internetvideoplattform 

unter den in der ersten Frage beschriebenen Umständen als Verletzer 

im Sinne von Artikel 11 Satz 1 und Artikel 13 der Richtlinie 2004/48/

EG anzusehen ist und ob die Verpflichtung eines solchen Verletzers 

zur Leistung von Schadenersatz nach Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 

2004/48/EG davon abhängig gemacht werden darf, dass der Verletzer 

sowohl in Bezug auf seine eigene Verletzungshandlung als auch in Be-

zug auf die Verletzungshandlung des Dritten vorsätzlich gehandelt hat 

und wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass Nutzer 

die Plattform für konkrete Rechtsverletzungen nutzen.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 13.09.2018, I ZR 140/15

Streit um WarnWetter-App: Teilerfolg für Deutschen 
Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst hat im Rechtsstreit mit der Wetter Online 

GmbH um die so genannte WarnWetter-App vor dem OLG Köln ei-

nen Teilerfolg erzielt. Das OLG hob ein zugunsten von Wetter Online 

ergangenes Urteil des Landgerichts Bonn auf und wies die Klage ab, 

soweit Wetter Online damit einen auf Wettbewerbsrecht gestützten 

Unterlassungsanspruch gegen den Deutschen Wetterdienst geltend 

gemacht hatte. Über die in dem Verfahren ebenfalls umstrittene öf-

fentlich-rechtliche Zulässigkeit der WarnWetter-App müsse das Ver-

waltungsgericht entscheiden, heißt es in dem Urteil weiter.

Die Wetter Online GmbH hatte die Bundesrepublik Deutschland als 

Rechtsträger des Deutschen Wetterdienstes in erster Instanz erfolg-

reich auf ein Verbot der WarnWetter-App verklagt, soweit diese den 

Nutzern kostenlos und werbefrei nicht nur amtliche Unwetterwarnun-

gen, sondern auch weitere Wetterinformationen zur Verfügung stellte. 

Die Klägerin argumentierte unter anderem damit, die aus Steuergel-

dern finanzierte App benachteilige die privaten Wetteranbieter durch 

ein kostenloses Angebot, das über amtliche Unwetterwarnungen hin-

ausgehe.

Das OLG Köln entschied dagegen, dass sich aus dem Wettbewerbs-

recht kein Unterlassungsanspruch gegen den Deutschen Wetterdienst 

herleiten lasse. Die Bereitstellung der WarnWetter-App sei schon keine 

„geschäftliche Handlung“ im Sinne des Wettbewerbsrechts. Der Deut-

sche Wetterdienst werde nämlich aufgrund seiner gesetzlich normier-

ten Aufgabe tätig. Nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes über den Deutschen 

Wetterdienst gehöre zu diesen gesetzlichen Aufgaben auch die Erbrin-

gung meteorologischer Dienstleistungen für die Allgemeinheit als Teil 

der Daseinsfürsorge. Da der Deutsche Wetterdienst im Rahmen des 

ihm konkret gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereichs tätig gewor-

den sei, scheide die Anwendung von Wettbewerbsrecht aus. Dies gelte 

unabhängig von der Frage, ob die WarnWetter-App kostenpflichtig sei 

und dadurch Einnahmen erzielt würden.

Soweit die Klägerin sich neben dem Wettbewerbsrecht auch auf einen 

Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften gestützt hat, hätten 

hierüber die Verwaltungsgerichte zu entscheiden. Über den entspre-

chenden Hilfsantrag habe das OLG daher nicht entschieden und aus 

diesem Grund nur ein so genanntes Teilurteil verkündet. Vor einer 

Abgabe des Verfahrens in diesem Punkt an die Verwaltungsgerichts-

barkeit sei jedoch die Rechtskraft der Entscheidung im in erster Linie 

verfolgten Unterlassungsanspruch aus Wettbewerbsrecht abzuwarten, 

so das OLG.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat die Revision zum 

Bundesgerichtshof zugelassen, weil die Sache grundsätzliche Bedeu-

tung hat und die zugrundeliegenden Rechtsfragen noch nicht höchst-

richterlich geklärt sind.

Oberlandesgericht Köln, Teilurteil vom 13.07.2018, 6 U 180/17, nicht 

rechtskräftig



Oktober 2018

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 26

Dritte Geschlechtsoption „divers“:  
Bundeskabinett hat Änderung des  
Personenstandsgesetzes beschlossen

Die Geschlechterangaben „männlich“ und „weiblich“ im Geburtenre-

gister sollen um „divers“ für intersexuelle Personen ergänzt werden. 

Neugeborene können dann mit dieser dritten Geschlechtsoption ins 

Geburtenregister eingetragen werden. Das Bundeskabinett hat am 

15.08.2018 den entsprechenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Personenstandsgesetzes beschlossen.

Bei der Geburt eines Kindes ist auch dessen Geschlecht im Geburten-

register zu beurkunden. Bei Kindern, die weder dem weiblichen noch 

dem männlichen Geschlecht zugeordnet wurden, konnte die Geburt 

ohne eine Geschlechtsangabe eingetragen werden. Nach der Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 10.10.2017 genügt 

diese Regelung nicht dem Grundgesetz. Auch für Personen mit Vari-

anten der Geschlechtsentwicklung müsse das Gesetz einen „positiven 

Geschlechtseintrag“ ermöglichen.

Der Gesetzentwurf sieht hier vor, dass der Standesbeamte neben den 

bereits vorgesehenen Varianten die Angabe „divers“ eintragen kann. 

Bei der Entscheidung für die Angabe „divers“ seien die Anregungen der 

betroffenen Verbände aufgegriffen worden, erläutert der Parlamenta-

rische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Günter Krings. Ziel 

sei gewesen, einen Begriff zu verwenden, den die Betroffenen als nicht 

diskriminierend empfinden. Das BVerfG habe dem Gesetzgeber auf-

gegeben, die Vorgaben der Entscheidung bis Ende 2018 umzusetzen. 

Deshalb sei es notwendig gewesen, das Gesetz auf einschlägige Rege-

lungen zu beschränken und es nicht mit einer Reform des Transsexuel-

lenrechts zu verknüpfen, so Krings.

Bundesregierung, PM vom 15.08.2018

Windenergieanlagen nahe UNESCO-Welterbe  
„Oberes Mittelrheintal“ dürfen nicht gebaut werden

Das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz hat der Errichtung dreier, cir-

ca 200 Meter hoher Windenergieanlagen in der Nähe des UNESCO-

Welterbes „Oberes Mittelrheintal“ einen Riegel vorgeschoben. Es gel-

te, eine drohende Verunstaltung des Landschaftsbildes zu verhindern.

Die Windenergieanlagen, die die Klägerin genehmigt bekommen will, 

liegen auf dem Gebiet der Stadt Boppard, Gemarkung Weiler. Die 

Standorte befinden sich in der Nähe des UNESCO-Welterbes „Obe-

res Mittelrheintal“ außerhalb von Kernzone und Rahmenbereich des 

Welterbegebietes. Der beklagte Landkreis lehnte die für ursprünglich 

vier Anlagen beantragte Genehmigung ab und verwies zur Begründung 

auf die Belange der natürlichen Eigenart der Landschaft, des Land-

schaftsbildes sowie auf die besondere Bedeutung des Denkmalschut-

zes, da die geplanten Anlagen unmittelbar an den Rahmenbereich des 

Weltkulturerbes angrenzten und von Weitem sichtbar seien. Die vom 

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Kulturminis-

terium in Auftrag gegebene so genannte Sichtachsenstudie weise das 

Konfliktpotential mit „sehr hoch“ aus.

Die Klägerin beabsichtigte zwischenzeitlich den Bau kleinerer Anlagen 

und veranlasste das Ruhen des Verfahrens. Nach Wiederaufgreifen 

hält sie die Anlagen am konkreten Standort für genehmigungsfähig 

und verweist hierzu unter anderem auf eine Vorbelastung des Gebietes 

sowie eine von ihr in Auftrag gegebene Landschaftsbildanalyse.

Die Klage blieb ohne Erfolg. Die Klägerin habe keinen Anspruch auf 

die Aufhebung des Ablehnungsbescheides und eine neue Entscheidung 

über die immissionsschutzrechtliche Genehmigung, so die Koblenzer 

Richter. Den Anlagen stehe eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange 

entgegen, welche hier in der Form der drohenden Verunstaltung des 

Landschaftsbildes zu besorgen sei. Die Anlagen lägen im Bereich der 

Landschaftsschutzverordnung Mittelrheintal und könnten sich auf das 

Rheintal und seine Seitentäler „mit den das Landschaftsbild prägen-

den, noch weitgehend naturnahen Hängen und Höhenzügen“ auswir-

ken. In der Sichtachsenstudie sei die erhebliche Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes durch eine technische Überprägung und die visuelle 

Dominanz der Anlagen beschrieben.

Aufgrund der Höhe und des Ausmaßes der Anlagen (200 Meter Ge-

samthöhe, 140 Meter Nabenhöhe sowie zehn bis zwölf Meter Durch-

messer am Mastfuß) könne die Verhältnismäßigkeit der Landschafts- 

und Kulturelemente, die das Welterbe prägen, verloren gehen. Aber 

auch Anlagen mit geringeren Höhen überragten die natürlichen Ele-

mente wie zum Beispiel alte Wälder und Baumbestände (circa 20 bis 

30 Meter hoch) um ein Vielfaches. Die hohen Windenergieanlagen ver-

änderten die Maßstäblichkeit der natürlichen Landschaft und der kul-

Staat &  
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turhistorischen Bauwerke, die im Erscheinungsbild zurücktreten und 

ihre landschaftsprägende Wirkung verlieren würden. Der Blick auf be-

sondere, herausragende und landschaftsprägende Bauwerke wie zum 

Beispiel Burgen, Burgruinen, Schlösser und historische Stadt- bezie-

hungsweise Ortsansichten werde erheblich gestört. Kulturhistorische 

Bauwerke verlören ihre visuelle Anziehungskraft, so das VG Koblenz. 

Zwar lägen die Anlagen weder in der Kernzone noch im Rahmenbe-

reich des Welterbegebietes. Es komme hier aber entscheidend auf die 

gegebene Einwirkung in das schützenswerte Landschaftsbild an.

Die Klägerin könne sich nicht mit Erfolg auf eine rechtlich erhebliche 

Vorbelastung durch den Sendeturm Boppard-Fleckertshöhe berufen, 

da dieser eine weitaus geringere Höhe von circa 100 Metern habe, er-

heblich schlanker sei und die visuelle Anziehungskraft durch drehende 

Rotoren fehle. Die Windenergieanlagen in Kratzenburg, die trotz eines 

in der Sichtachsenstudie mit „hoch“ eingestuften Konfliktpotentials 

genehmigt und errichtet worden seien, bedeuteten prinzipiell eine 

vergleichbare Verunstaltung des Landschaftsbildes wie auch die von 

der Klägerin zur Genehmigung gestellten Anlagen. Sie befänden sich 

indes – unabhängig von der genauen Kilometerzahl – ausweislich der 

Visualisierungen in der Sichtachsenstudie in einer solch großen Entfer-

nung von den Anlagen der Klägerin, dass der Standort für die streitigen 

Windenergieanlagen nicht mehr als vorbelastet betrachtet werden 

könne. Ebenso wenig seien das Industriegebiet Dörth oder die Auto-

bahn A 61, welche nicht in das Rheintal hineinwirkten, rechtlich erheb-

liche Vorbelastungen. 

Gegen die Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Be-

rufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. 

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 24.07.2018, 4 K 748/17.KO

Einnahmen einer Hochschule aus Auftragsforschung 
unterliegen vollem Umsatzsteuersatz

Eine Hochschule, die einen Betrieb gewerblicher Art im Bereich der 

Auftragsforschung unterhält, ist insoweit nicht gemeinnützig tätig, so-

dass die entsprechenden Einnahmen nicht ermäßigt besteuert werden 

können. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin, eine Hochschule, verpflichtete sich durch Werkvertrag 

gegenüber einem Auftraggeber zur Durchführung und Erstellung einer 

wissenschaftlichen Studie. Bereits vor Abschluss des Projekts verein-

nahmte sie Zahlungen des Auftraggebers. Diese unterwarf das Finanz-

amt dem vollen Umsatzsteuersatz. Demgegenüber berief sich die Klä-

gerin aufgrund der Gemeinnützigkeit ihres Betriebes gewerblicher Art 

auf die daraus folgende Steuerermäßigung gemäß § 12 Absatz 2 Nr. 8a 

Umsatzsteuergesetz (UStG).

Das Gericht wies die Klage ab. Der Betrieb gewerblicher Art Auftrags-

forschung sei nicht als gemeinnützig anzuerkennen. Für die Beurtei-

lung der Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit sei aus gesetzes-

systematischen Gründen nicht auf die Trägerkörperschaft, sondern auf 

den Betrieb gewerblicher Art abzustellen. Dieser finanziere sich aller-

dings nicht überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand im 

Sinne von § 68 Nr. 9 Abgabenordnung (AO), sondern ausschließlich 

aus Entgelten für die Forschungstätigkeit. Unabhängig davon lägen 

die Voraussetzungen auch in der Person der Klägerin nicht vor, da die-

se sich nicht aus Zuwendungen, sondern aus Zuschüssen nach dem 

Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen finanziere.

Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Leistungen 

der Auftragsforschung widerspreche auch den Vorgaben der Mehrwert-

steuer-Systemrichtlinie (beziehungsweise der in den Streitjahren noch 

gültigen 6. EG-Richtlinie). Danach seien nicht alle gemeinnützigen Ein-

richtungen, sondern nur solche, die zusätzlich für wohltätige Zwecke 

und im Bereich der sozialen Sicherheit tätig sind, begünstigt. Mit ihrem 

insoweit maßgeblichen unternehmerischen Bereich erfülle die Klägerin 

diese Voraussetzungen jedoch nicht. Dass § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG in 

Verbindung mit § 68 Nr. 9 AO eine weitergehende Begünstigung ge-

währe, sei unerheblich, da es keinen Anspruch auf Gleichbehandlung 

im Unrecht gebe. Schließlich stelle die Auftragsforschung auch keinen 

Zweckbetrieb dar, weil die Klägerin nicht dargelegt habe, den verfolgten 

Zweck – Förderung der Wissenschaft und Forschung – nur durch einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erreichen zu können.

Das FG hat die Revision zugelassen. Diese ist am Bundesfinanzhof un-

ter dem Aktenzeichen V R 16/18 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 13.03.2018, 5 K 3156/16 U
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Haftungsausschluss auf Reiseportal ist unzulässig

Online-Reiservermittler dürfen die Haftung für eine geplatzte Bu-

chung nicht generell ausschließen. Das hat das Oberlandesgericht 

(OLG) München entschieden. Über den Fall, der die Euvia Travel GmbH 

betraf, die das Reiseportal „sonnenklar.tv“ betreibt, berichtete der Ver-

braucherzentrale Bundesverband (vzbv), der gegen mehrere Haftungs-

beschränkungen in den Geschäftsbedingungen des Vermittlers geklagt 

hatte.

Euvia Travel hatte laut vzbv in seinen Geschäftsbedingungen laut vzbv 

erklärt, dem Kunden keine erfolgreiche Vermittlung der Reise zu schul-

den. Daher hafte das Unternehmen nicht dafür, dass die Reisen oder 

Reiseleistungen verfügbar sind und ein Vertrag mit dem Anbieter zu-

stande kommt.

Kunden würden durch diese Klausel unangemessen benachteiligt, 

habe das OLG München im Sinne der vzbv entschieden und das Urteil 

der Vorinstanz aufgehoben. Die Herbeiführung eines Reisevertrags sei 

die Hauptleistungspflicht eines Vermittlers. Ein Haftungsausschluss 

für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sei gesetzlich unzu-

lässig. „Wenn ein Vertrag nicht zustande kommt, weil der Vermittler 

den Buchungswunsch verspätet an den Veranstalter übermittelt hat 

und eine vergleichbare Reise nur noch zu einem höheren Preis erhält-

lich ist, muss der Vermittler dafür einstehen“, kommentierte Kerstin 

Hoppe, Rechtsreferentin beim vzbv.

Euvia hatte laut vzbv außerdem jegliche Haftung dafür ausgeschlos-

sen, dass die Reiseangaben auf seiner Webseite richtig, vollständig und 

aktuell sind. Dies sei dem OLG zu weit gegangen. Der Haftungsaus-

schluss betreffe unzulässigerweise auch Fälle, in denen der Vermitt-

ler die Angaben des Reiseveranstalters fehlerhaft übernommen oder 

irreführende Angaben des Veranstalters bewusst nicht korrigiert habe.

Das OLG hat nach Angaben des vzbv zuvor bereits eine vergleichbare 

Klausel des Reisevermittlers Comvel auf dem Portal „weg.de“ für un-

zulässig erklärt.

Das Gericht habe Euvia Travel zudem eine Klausel verboten, mit der 

das Unternehmen jede Haftung nach der Buchungsabwicklung aus-

schloss. Vermittler müssten auch nach Abschluss des Buchungsvor-

gangs Sorgfaltspflichten beachten, etwa bei der Bearbeitung von Um-

buchungswünschen.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 21.06.2018 zu Ober-

landesgericht München, Urteil vom 12.04.2018, 29 U 2138/17, nicht 

rechtskräftig

Reisegutscheine sind bei Insolvenz des  
Reiseveranstalters abgesichert

Das Amtsgericht (AG) Frankfurt am Main hat entschieden, dass eine 

Kundin auch dann Geld von einem Reisepreisversicherer bekommen 

kann, wenn ihre Reise aufgrund der Insolvenz des Reiseveranstalters 

storniert wird und sie den Reisepreis mit einem Gutschein bezahlt hat.

Die Klägerin erwarb einen Reisegutschein im Wert von 438 Euro für 

eine Flugreise nach Rom für zwei Personen in Doppelzimmer in einem 

Vier-Sterne-Hotel. Sie erhielt eine Buchungsbestätigung und einen 

Sicherungsschein, der die Beklagte als Reisepreisversicherer auswies. 

Die Reiseveranstalterin teilte der Klägerin vor der Abreise mit, dass ihre 

Reise storniert werde und über das Vermögen der Reiseveranstalterin 

das Insolvenzverfahren angeordnet wurde. Daraufhin nahm die Kläge-

rin die Beklagte als Reisepreisversicherer in Anspruch.

Diese wandte ein, dass kein Versicherungsfall vorliege, weil die Kläge-

rin die Reise nicht tatsächlich, sondern mit einem Gutschein bezahlt 

habe. Nur ein tatsächlich gezahlter Reisepreis nehme am Schutz der 

Kundengeldabsicherung teil. Reisegutscheine und Rabatte seien hier-

von nicht umfasst, da ihnen keine Zahlung gegenüberstehe.

Das AG hat der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Eine Reisepreis-

absicherung bezwecke, den konkreten Schaden abzudecken, wenn eine 

Insolvenz des Reiseveranstalters eintritt. Wenn ein Reiseveranstalter 

und ein Reisepreisabsicherer einen Gutschein als Zahlung gemäß § 

364 Bürgerliches Gesetzbuch akzeptierten, stehe dieser Gutschein ei-

ner Zahlung gleich und im Insolvenzfall müsse der Reisepreisversiche-

rer zahlen wie bei einer direkten Zahlung.

Amtsgericht Frankfurt am Main, PM vom 29.06.2018

Fußgänger kann bei grob verkehrswidrigem Verhalten 
bei Unfall mit Kfz allein haften

Die Betriebsgefahr, die von einem Kraftfahrzeug ausgeht, kann bei 

grob verkehrswidrigem Verhalten eines Fußgängers vollständig entfal-

Verbraucher, 
Versicherung 
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len. Allerdings ist dies jeweils im Rahmen der vorzunehmenden Abwä-

gung zu klären, wie das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg entschie-

den hat.

Die Klägerin ist die Krankenkasse der Geschädigten. Diese hatte zu-

nächst aus einem neben einer siebenspurigen Fahrbahn im Stadtge-

biet von Fürth geparkten Pick-up ein mannshohes Plakat ausgeladen. 

Dieses Plakat wollte die Geschädigte auf einem Grünstreifen aufstel-

len, der sich zwischen den ersten vier Fahrbahnen und den folgenden 

drei Fahrbahnen befand. Nur wenige Meter von dem geparkten Pick-

up entfernt hätte die Geschädigte an einer Ampelanlage gefahrlos die 

Straße überqueren und zu dem Grünstreifen gelangen können. Sie 

wollte jedoch unmittelbar am Ausladeort mit dem großen Plakat in 

Händen über die Straße gehen, wobei sie insgesamt vier Spuren hätte 

überqueren müssen. Der Beklagte, der mit seinem Pkw den zweiten 

Fahrstreifen befuhr, erfasste die Geschädigte, die schwere Verletzun-

gen erlitt.

Die Klägerin verlangt vom Beklagten Schadenersatz für aufgewende-

te Heilbehandlungskosten und auch die Feststellung, dass dieser den 

künftig noch entstehenden Schaden zu ersetzen hat. Dabei geht sie 

von einer Haftungsquote von 50 Prozent aus. Das Landgericht (LG) 

Nürnberg-Fürth hat der Klage mit einer Haftungsquote von 1/3 zulas-

ten des Beklagten stattgegeben.

Gegen dieses Urteil legten beide Parteien Berufung ein. Das OLG Nürn-

berg hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen und auf die Beru-

fung des Beklagten hin das Urteil des LG Nürnberg-Fürth aufgehoben 

und die Klage abgewiesen. Das OLG geht von einer Alleinhaftung der 

Geschädigten aus. Der Beklagte habe nicht damit rechnen müssen, 

dass diese plötzlich die Straße überqueren werde. Der Pick-up sei ne-

ben der Fahrbahn geparkt gewesen und habe kein Verkehrshindernis 

dargestellt. Es habe für den Beklagten ferngelegen, damit zu rechnen, 

dass „jemand mit einer mannshohen Plakatwand nicht den 15 Me-

ter entfernten ampelgeregelten Fußgängerüberweg nehmen würde, 

sondern versuchen könnte, die vier Fahrbahnen zu dem bewachsenen 

Trennstreifen in einem Zug zu überqueren.“

Der Beklagte habe deshalb auch nicht schon beim ersten Schritt der 

Geschädigten auf die Fahrbahn mit einer Vollbremsung reagieren müs-

sen. Zwar hätte er bremsen müssen, als die Geschädigte weiter auf die 

Fahrbahn lief. Zu diesem Zeitpunkt sei der Unfall aber selbst mit einer 

Vollbremsung nicht mehr vermeidbar gewesen. Die Geschädigte habe 

sich grob verkehrswidrig verhalten. Sie hätte die mehrspurige Straße 

nur an der Ampel überqueren dürfen. Zudem habe sie sich auch beim 

Überqueren der Straße nicht richtig verhalten, weil das sich annähern-

de Fahrzeug des Beklagten für sie erkennbar war und sie deshalb hätte 

stehen bleiben müssen, zumal sie ein sperriges Plakat mit sich führte.

Oberlandesgericht Nürnberg, Urteil vom 31.01.2018, 4 U 1386/17

Private Berufsunfähigkeitsversicherung: Was nicht 
gefragt wird, muss nicht beantwortet werden

Hat ein Unternehmen der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung in 

seinem „Gesundheitsfragebogen“ offenbar bewusst darauf verzichtet, 

bestimmte Fragen zur Gesundheit zu stellen, so muss ein Antragsteller 

darauf nicht eingehen. 

Konkret erklärte das Oberlandesgericht Karlsruhe: Ist die nur einen 

Satz umfassende Gesundheitsfrage beschränkt auf Angaben zu einem 

Tumorleiden (Krebs), einer HIV-Infektion (positiver Aids-Test), einer 

psychischen Erkrankung oder einem Diabetes mellitus (Zuckerkrank-

heit), so besteht „keine Obliegenheit, auf eine bestehende Erkrankung 

an multipler Sklerose hinzuweisen“. 

Dies gelte auch dann, wenn ein Hinweis darauf „erkennbar gefahrerhe-

bend“ gewesen wäre. 

OLG Karlsruhe, 12 U 156/16 vom 11.12.2017
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Kampf gegen Steuerhinterziehung: Online- 
Marktplatzbetreiber sollen künftig in die Pflicht  
genommen werden

Häufig bieten Händler ihre Waren und Dienstleistungen auf großen 

Online-Verkaufsplattformen an. Dabei kommt es immer wieder vor, 

dass einzelne Händler die deutschen Steuergesetze missachten und 

keine Umsatzsteuer abführen. Dagegen wollen die Finanzministerien 

der Länder nun vorgehen und vor allem die Online-Marktplatzbetrei-

ber stärker in die Pflicht nehmen. Ab 01.01.2019 sollen sie unter be-

stimmten Voraussetzungen für Steuerausfälle in Haftung genommen 

werden, wenn sie ihre Pflichten bei der Kontrolle der Händler nicht 

erfüllen.

Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel stelle in der Praxis ein erheb-

liches Problem dar, sagte Brandenburgs Finanzminister Christian Gör-

ke (Die Linke) zur geplanten Gesetzesänderung. Es komme in großem 

Umfang zu Steuerhinterziehung, vor allem durch Händler mit Sitz au-

ßerhalb der Europäischen Union. Das sei zum einen ein Problem für die 

öffentlichen Haushalte, denen dadurch Einnahmen in Millionenhöhe 

entgehen. Zum anderen erlitten die steuerehrlichen Händler einen 

gravierenden Wettbewerbsnachteil, weil steuerhinterziehende Händ-

ler ihre Waren zu einem niedrigeren Preis anbieten könnten. „Oder 

diese steigern ihren Gewinn zusätzlich, indem sie Käufern die Umsatz-

steuer in Rechnung stellen, die sie nie abführen“, so Görke.

Nach den aktuellen Plänen des Bundesfinanzministeriums und der 

Länder-Finanzministerien sollen künftig die Marktplatzbetreiber dafür 

geradestehen, wenn Händler auf ihren Plattformen keine Umsatzsteu-

er abführen. Eine Haftung komme insbesondere in Betracht, so Görke, 

wenn Online-Marktplatzbetreiber in Kenntnis der fehlenden Umsatz-

versteuerung Verkäufe über ihre Plattform weiterhin ermöglichen. 

„Die Online-Marktplatzbetreiber können diese Haftung abwenden, 

indem sie steuerhinterziehende Händler vom Marktplatz entfernen“, 

sagte der Finanzminister. Damit werde der Umsatzsteuerbetrug zu-

künftig erheblich erschwert werden.

Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen wurden nach Angaben 

des Finanzministeriums Brandenburg bereits ausgearbeitet. Aktuell 

würden sie im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2018 abgestimmt. 

Zum Jahresanfang 2019 sollen sie in Kraft treten.

Finanzministerium Brandenburg, PM vom 22.07.2018

Schadenersatz: Verkehrssicherungspflichtverletzung 
im Bekleidungsgeschäft

Eine während der Geschäftszeiten im Kundenbereich eines Beklei-

dungsgeschäfts geöffnete Fußbodenluke mit den Maßen 2,11 m x 0,8 

m stellt eine überraschende Gefahrenquelle dar, auf die sich ein Kun-

de nicht einstellen muss, so dass ihm bei einem Sturz in den Schacht 

unter der Luke 100 % Schadenersatz zustehen kann. Unter Hinweis 

hierauf hat der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm das erst-

instanzliche Urteil des Landgerichts Bielefeld vom 12.04.2017 (Az. 4 O 

21/15 LG Bielefeld) überwiegend abgeändert.

Das beklagte Modehaus aus Bielefeld wird nach der Verletzung einer 

Kundin in seinen Geschäftsräumen von der klagenden Krankenkasse 

aus Dortmund – aus übergegangenem Recht – auf Ersatz aufgewand-

ter Behandlungskosten in Anspruch genommen. Die seinerzeit 66 Jah-

re alte Kundin, Kassenmitglied der Klägerin, begab sich im März 2014 

in das Modehaus, um einen Pullover für ihre Tochter zu erwerben. Im 

Gang zur Kasse befand sich ein Schacht im Boden mit den Maßen 2,11 

m x 0,8 m, der in den darunter gelegenen Bügelkeller führte. Dessen 

Abdeckung stand offen. Weil sie zur Seite sah, wo sich eine Verkäuferin 

mit dem Geschäftsinhaber unterhielt, übersah die Kundin die offene 

Luke und stürzte in den Schacht. Sie erlitt diverse Verletzungen an 

Schulter, Oberarm, Sprunggelenk und Fuß, unter anderem eine Ober-

armfraktur und eine Fraktur des Innenknöchels.

Von der Klägerin unfallbedingt für ihr Kassenmitglied getragene Be-

handlungskosten in Höhe von ca. 21.000 Euro hat der Haftpflichtversi-

cherer der Beklagten zur Hälfte reguliert. Im vorliegenden Rechtsstreit 

streiten die Parteien darüber, ob die Beklagte aufgrund eines der Klä-

gerin zuzurechnenden Mitverschuldens der Kundin keine weitergehen-

de Kostenerstattung schuldet.

Während das Landgericht im erstinstanzlichen Urteil ein Mitverschul-

den der Kundin in Höhe von 30 % angenommen hat, hat der 9. Zivilse-
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nat des Oberlandesgerichts Hamm das Modehaus dazu verurteilt, 100 

% des Schadens zu erstatten.

Ein Mitverschulden der Kundin sei, so der Senat, nicht feststellbar.

Der Unfall habe sich in einem Ladenlokal eignet, in welchem die Auf-

merksamkeit der Kunden zielgerichtet durch die auf den Kleiderstän-

dern angebotenen Waren, Preisschilder und sonstige Hinweisschilder 

in Anspruch genommen und somit auch von anderen Dingen abge-

lenkt werde.

In einem solchen Bekleidungsgeschäft müsse ein Kunde allenfalls mit 

herabgefallenen Kleidungsstücken rechnen, nicht jedoch mit einer 

während des Publikumsverkehrs geöffneten Bodenluke. Eine solche 

Luke sei eine so überraschende Gefahrenquelle, dass sie nur außerhalb 

der Geschäftszeiten geöffnet werden dürfe. So werde im Geschäftslo-

kal der Beklagten nach den Angaben ihres Geschäftsführers auch übli-

cherweise verfahren.

Ließen sich, wie im vorliegenden Fall, die Sichtverhältnisse der Kundin 

beim Annähern an den Schacht nicht mehr exakt rekonstruieren, sei 

die kurze Ablenkung der Kundin durch das rechts von ihr stattfindende 

Gespräch nicht als Mitverschulden zu bewerten. Jedenfalls trete ein 

etwaiges – geringes – Mitverschulden der Kundin hinter die gravieren-

de Verkehrssicherungspflichtverletzung, die die Beklagte zu vertreten 

habe, zurück. Deswegen schulde die Beklagte 100 % Schadensersatz. 

OLG Hamm, Pressemitteilung vom 25.05.2018 zum Urteil 9 U 86/17 

vom 19.01.2018

Apotheke darf keine Rezepte in Supermarkt sammeln 

Eine Apothekerin darf keine Box zum Sammeln von Rezepten in einem 

nahegelegenen Supermarkt aufstellen und die bestellten Arzneimittel 

den Kunden nach Hause liefern. Das hat das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) Nordrhein-Westfalen entschieden.

Die Apothekerin aus Herne betreibt im Eingangsbereich eines Super-

markts, der wenige Kilometer von ihrer Apotheke entfernt liegt, eine 

Sammelbox, in die Kunden Rezepte und Bestellscheine für Arzneimit-

tel einwerfen können. Nach dem Einsammeln der Verschreibungen 

und Bestellungen durch die Mitarbeiter der Apothekerin werden die 

Medikamente innerhalb des Herner Stadtgebiets durch einen kosten-

losen Botendienst nach Hause geliefert. Außerhalb des Stadtgebiets 

erhalten die Kunden die Arzneimittel durch einen Logistikdienstleister 

gegen Versandkosten.

Die Stadt Herne untersagte der Apothekerin das Betreiben der Sam-

meleinrichtung. Die hiergegen gerichtete Klage der Apothekerin wies 

das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ab. Diese Entscheidung hat das 

OVG nun bestätigt.

Nach den apothekenrechtlichen Vorschriften sei zwischen der Abga-

be von Arzneimitteln unmittelbar an Kunden in Präsenzapotheken 

und dem Versand von Arzneimitteln zu unterscheiden, führt das OVG 

aus. Andere Abgabemöglichkeiten sehe der Gesetzgeber nicht vor. Die 

Sammelvorrichtung in dem Supermarkt sei nicht als eine einer Präsen-

zapotheke zugeordnete so genannte Rezeptsammelstelle ausnahms-

weise zulässig, weil die Rezeptsammlung nicht zur Versorgung eines 

abgelegenen Ortsteils erforderlich sei.

Die Sammelbox sei auch nicht von der der Klägerin erteilten Erlaub-

nis zum Versand von Arzneimitteln umfasst. Das praktizierte Ver-

triebskonzept stelle sich unter den konkreten Umständen des Falles 

wegen der engen räumlichen Bindung an die Präsenzapotheke nicht 

als Versandhandel dar. Das Bestellsystem der Klägerin richte sich 

zielgerichtet und nahezu ausschließlich an Kunden des Supermarkts 

beziehungsweise Einwohner der Stadt Herne, die dem räumlichen Ein-

zugsgebiet der Präsenzapotheke zugeordnet werden könnten. Zudem 

würden die Arzneimittel an diese Kunden ausnahmslos durch das Per-

sonal der Apothekerin ausgeliefert.

Das OVG hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wegen 

grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 02.07.2018, 

13 A 2289/16, nicht rechtskräftig


